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G e s e t z
zur Neuordnung des niedersächsischen 

Raumordnungsrechts

Vom 18. Juli 2012

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Regelungszweck, Begriffsbestimmungen
§ 2 Grundsätze der Raumordnung

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Raumordnungspläne

§ 3 Aufstellung von Raumordnungsplänen
§ 4 Ergänzende Vorschriften für die Aufstellung des Landes-Raum-

ordnungsprogramms
§ 5 Ergänzende Vorschriften für die Aufstellung der Regionalen

Raumordnungsprogramme
§ 6 Planänderungsverfahren
§ 7 Planerhaltung
§ 8 Zielabweichungsverfahren

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Raumordnungsverfahren

§ 9 Erfordernis von Raumordnungsverfahren
§ 10 Durchführung des Raumordnungsverfahrens
§ 11 Ergebnis und Wirkungen des Raumordnungsverfahrens
§ 12 Vereinfachtes Raumordnungsverfahren
§ 13 Gebührenfreiheit für Maßnahmen öffentlicher Stellen

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Weitere Instrumente zur Verwirklichung
der Planung, Zusammenarbeit

§ 14 Überwachung
§ 15 Raumordnungskataster
§ 16 Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
§ 17 Anpassungspflicht der Gemeinden 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Zuständigkeiten

§ 18 Landesplanungsbehörden
§ 19 Zuständigkeiten der Landesplanungsbehörden
§ 20 Trägerschaft der Regionalplanung
§ 21 Übergangsvorschrift

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Regelungszweck, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz ergänzt das Raumordnungsgesetz (ROG)
und trifft davon abweichende Regelungen für Niedersachsen.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Landesplanung:

die Aufstellung und Änderung des Landes-Raumord-
nungsprogramms und seine Verwirklichung sowie die Ab-
stimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
von überregionaler Bedeutung,

2. Regionalplanung:

die Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumord-
nungsprogramms und seine Verwirklichung sowie die Ab-
stimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
von überörtlicher Bedeutung,

3. Landes-Raumordnungsprogramm:

der Raumordnungsplan für das Landesgebiet,

4. Regionales Raumordnungsprogramm:

der Raumordnungsplan für einen Teilraum des Landes. 

§ 2

Grundsätze der Raumordnung

Neben den Grundsätzen der Raumordnung nach § 2 ROG
gelten folgende weitere Grundsätze der Raumordnung:

1. 1Die zentrale Lage des Landes im europäischen Wirtschafts-
und Verkehrsraum soll für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes und seiner Teilräume genutzt werden. 2Es
sollen die räumlichen Voraussetzungen für den wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der
Europäischen Union geschaffen, die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit mit den Nachbarn ausgebaut und die
Standortvorteile des Landes im norddeutschen Verbund
gestärkt werden.

2. 1Die verdichteten und die ländlichen Regionen sollen
gleichrangig zur Entwicklung des ganzen Landes beitra-
gen. 2Die Verflechtung zwischen diesen Regionen soll ver-
bessert und gefördert werden. 3Dabei sind für alle Teile des
Landes dauerhaft gleichwertige Lebensverhältnisse anzu-
streben.

3. Die Siedlungs- und Freiraumstruktur soll so entwickelt
werden, dass die Eigenart des Landes, seiner Teilräume,
Städte und Dörfer erhalten wird.

4. 1Das Küstenmeer, die Inseln und der Küstenraum (Küsten-
zone) sollen durch ein integriertes Küstenzonenmanagement
entwickelt werden, bei dem eine intensive Zusammenar-
beit der Träger öffentlicher Belange, die Einbeziehung der
Betroffenen und eine grenzüberschreitende integrierte Pla-
nung sowie die nachhaltige Entwicklung ökologischer,
ökonomischer, sozialer und kultureller Belange sicherge-
stellt wird. 2Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Fi-
scherei sollen gesichert werden.

5. 1Die Standortattraktivität soll in allen Landesteilen durch
Anpassung und Modernisierung in den Grundstrukturen
der Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote ge-
sichert und ausgebaut werden. 2Die Entwicklung, Siche-
rung und Verbesserung dieser Strukturen soll in der Regel
auf die zentralen Siedlungsgebiete in den Gemeinden aus-
gerichtet werden. 3Dadurch sollen leistungsfähige Zentrale
Orte gesichert und entwickelt und die Voraussetzungen
für ein ausgeglichenes, abgestuftes und tragfähiges Netz der
städtischen und gemeindlichen Grundstrukturen geschaffen
werden. 4Dabei sind die regionalen Besonderheiten und
die Vielfalt in den Entwicklungsmöglichkeiten zu berück-
sichtigen. 5Die Einrichtungen zur Versorgung der Bevölke-
rung und der Wirtschaft, die Wohn- und Arbeitsstätten
sowie die Freizeiteinrichtungen sollen auch im Hinblick auf
eine nachhaltige Entwicklung einander räumlich zweck-
mäßig zugeordnet werden.
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Raumordnungspläne

§ 3

Aufstellung von Raumordnungsplänen

(1) Das Aufstellungsverfahren für einen Raumordnungsplan
wird von dem Planungsträger durch öffentliche Bekanntma-
chung der allgemeinen Planungsabsichten eingeleitet.

(2) 1Der Entwurf des Raumordnungsplans, seine Begrün-
dung und der Umweltbericht (§ 9 Abs. 1 ROG) werden früh-
zeitig übersandt

1. in Bezug auf alle Raumordnungspläne

a) den Landkreisen und kreisfreien Städten, die nicht Trä-
ger der Regionalplanung sind, 

b) den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden,

c) den sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3
Abs. 1 Nr. 5 ROG,

d) den nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG)
vom Land anerkannten Naturschutzvereinigungen, die
nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, 

e) den benachbarten Ländern und

f) den Personen des Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 1
Satz 2 ROG,

2. in Bezug auf das Landes-Raumordnungsprogramm zusätz-
lich außer den kommunalen Spitzenverbänden auch den
Trägern der Regionalplanung und

3. in Bezug auf das Regionale Raumordnungsprogramm au-
ßerdem

a) den benachbarten Trägern der Regionalplanung und

b) den öffentlich-rechtlich Verpflichteten in gemeinde-
freien Gebieten,

wenn sie von den Planungen betroffen sein können.
2Verbänden und Vereinigungen sollen die in Satz 1 genannten
Unterlagen übersandt werden, wenn ihr Aufgabenbereich für
die Entwicklung des jeweiligen Planungsraums von Bedeu-
tung ist. 3Anstelle einer Übersendung können die Unterlagen
in elektronischer Form übermittelt oder im Internet bereitge-
stellt werden; auf Anforderung sind die Unterlagen zu über-
senden. 4Zur Abgabe einer Stellungnahme ist in schriftlicher
oder elektronischer Form eine angemessene Frist zu setzen;
im Fall der Bereitstellung der Unterlagen im Internet ist mit
der Fristsetzung die Internetadresse anzugeben. 5Die Stellung-
nahmen können in schriftlicher oder elektronischer Form ab-
gegeben werden. 6Die elektronische Form kann nur gewählt
werden, soweit hierfür ein Zugang eröffnet ist.

(3) 1Die Auslegung der Unterlagen nach § 10 Abs. 1 Sätze 2
und 3 ROG erfolgt bei dem Planungsträger. 2Gleichzeitig mit
der Auslegung sollen die Unterlagen im Internet bereitgestellt
werden; die Internetadresse ist in der Bekanntmachung nach
§ 10 Abs. 1 Satz 3 ROG anzugeben. 3In der Bekanntmachung
ist darauf hinzuweisen, dass bis zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungszeit in schriftlicher oder elektronischer Form
Stellung genommen werden kann.

(4) 1Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben wor-
den sind, können im weiteren Verfahren unberücksichtigt
bleiben, wenn bei der Fristsetzung nach Absatz 2 Satz 4 und
in der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 1 Satz 3 ROG hierauf
hingewiesen wurde. 2Dies gilt nicht, soweit die vorgebrachten
Belange dem Planungsträger bereits bekannt sind oder hätten
bekannt sein müssen oder soweit sie für die Rechtmäßigkeit
des Raumordnungsplans von Bedeutung sind.

(5) 1Anregungen und Bedenken

1. eines Beteiligten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a oder d,

2. eines Beteiligten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Bezug auf
das Landes-Raumordnungsprogramm und

3. eines Beteiligten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b oder
Nr. 3 in Bezug auf das Regionale Raumordnungsprogramm

sind mit diesem zu erörtern, soweit sie sich auf wesentliche
Inhalte der Planung beziehen. 2Mit den übrigen Beteiligten
und der Öffentlichkeit kann eine Erörterung stattfinden. 

(6) 1Wird der Entwurf des Raumordnungsplans, der Gegen-
stand der Beteiligung nach den Absätzen 2 bis 6 gewesen ist,
geändert, so kann der Planungsträger bestimmen, dass bei der
erneuten Beteiligung Stellungnahmen nur zu den geänderten
Teilen abgegeben werden können. 2Die Dauer der Auslegung
und die Frist zur Stellungnahme können für die erneute Betei-
ligung angemessen verkürzt werden. 3Werden durch eine Än-
derung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt, so kann die erneute Beteiligung auf die von der Ände-
rung betroffene Öffentlichkeit und die in ihren Belangen be-
rührten öffentlichen Stellen beschränkt werden (§ 10 Abs. 1
Satz 4 ROG).

(7) 1Spätestens ab dem 30. Tag nach Inkrafttreten des
Raumordnungsplans sollen die nach § 11 Abs. 2 ROG zur Ein-
sichtnahme bereitzuhaltenden Unterlagen zusätzlich mindes-
tens einen Monat lang im Internet bereitgestellt werden. 2In
dem Hinweis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 ROG ist die Internet-
adresse anzugeben. 

§ 4

Ergänzende Vorschriften für die Aufstellung
des Landes-Raumordnungsprogramms

(1) Im Landes-Raumordnungsprogramm können neben den
Festlegungen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ROG auch nähere Bestim-
mungen zu Inhalt, Zweck und Ausmaß einzelner Ziele und
Grundsätze der Raumordnung der Regionalen Raumord-
nungsprogramme getroffen werden.

(2) 1Die Landesregierung beschließt das Landes-Raumord-
nungsprogramm als Verordnung. 2Vorher ist dem Landtag Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Die nach diesem Gesetz sowie nach § 10 Abs. 1, § 11
Abs. 2 und § 12 Abs. 5 Satz 2 ROG erforderlichen öffentlichen
Bekanntmachungen des Landes werden im Niedersächsischen
Ministerialblatt vorgenommen.

§ 5

Ergänzende Vorschriften für die Aufstellung
der Regionalen Raumordnungsprogramme

(1) 1Die Träger der Regionalplanung haben für ihren jeweili-
gen Planungsraum ein Regionales Raumordnungsprogramm
aufzustellen. 2Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 2 ROG können
die Träger der Regionalplanung Festlegungen nicht in sachli-
chen und nicht in räumlichen Teilprogrammen treffen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und von § 8 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 ROG können kreisfreie Städte von der Aufstellung
eines Regionalen Raumordnungsprogramms absehen.

(3) 1Im Regionalen Raumordnungsprogramm sind diejenigen
Ziele der Raumordnung festzulegen, die durch das Landes-
Raumordnungsprogramm den Regionalen Raumordnungspro-
grammen vorbehalten sind. 2Es können weitere Ziele und
Grundsätze der Raumordnung festgelegt werden, die den ge-
setzlichen Grundsätzen der Raumordnung und den Zielen
und Grundsätzen des Landes-Raumordnungsprogramms nicht
widersprechen. 3Regionale Raumordnungsprogramme sind
Änderungen und einer Neuaufstellung des Landes-Raumord-
nungsprogramms unverzüglich anzupassen.

(4) In den Verflechtungsbereichen der Zentralen Orte mit
oberzentralen Funktionen ist eine gemeinsame Regionalpla-
nung anzustreben.

(5) 1Das Regionale Raumordnungsprogramm wird vom Trä-
ger der Regionalplanung als Satzung erlassen; es bedarf der
Genehmigung der obersten Landesplanungsbehörde, die die
Rechtmäßigkeit überprüft. 2Die oberste Landesplanungsbe-
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hörde kann räumliche oder sachliche Teile des Regionalen
Raumordnungsprogramms vorweg genehmigen oder von der
Genehmigung ausnehmen. 3Die Genehmigung gilt als erteilt,
wenn über den Genehmigungsantrag nicht innerhalb von drei
Monaten nach seinem Eingang entschieden worden ist. 4Dies
gilt nicht, wenn der Träger der Regionalplanung einer Frist-
verlängerung zugestimmt hat. 5Dem Träger der Regionalpla-
nung ist auf Antrag zu bescheinigen, dass die Genehmigung
als erteilt gilt.

(6) 1Die Erteilung der Genehmigung nach Absatz 5 wird
vom Träger der Regionalplanung öffentlich bekannt gemacht
(§ 11 Abs. 1 ROG). 2Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle
der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Verkündungen.

(7) 1Das Regionale Raumordnungsprogramm ist vor Ablauf
von zehn Jahren seit seinem Inkrafttreten insgesamt daraufhin
zu überprüfen, ob eine Änderung oder Neuaufstellung erfor-
derlich ist. 2Führt die Überprüfung zu dem Ergebnis, dass we-
der eine Änderung noch eine Neuaufstellung erforderlich ist,
so ist die oberste Landesplanungsbehörde hierüber vor der Be-
kanntmachung nach Satz 3 Nr. 1 zu unterrichten. 3Das Regio-
nale Raumordnungsprogramm tritt mit Ablauf der Frist nach
Satz 1 außer Kraft, wenn nicht vorher 

1. der Träger der Regionalplanung öffentlich bekannt macht,
dass die Überprüfung nach Satz 1 zu dem Ergebnis geführt
hat, dass weder eine Änderung noch eine Neuaufstellung
erforderlich ist, 

2. der Träger der Regionalplanung zur Einleitung des Verfah-
rens für eine Änderung oder Neuaufstellung die allgemei-
nen Planungsabsichten öffentlich bekannt macht oder

3. die oberste Landesplanungsbehörde die Geltungsdauer
verlängert und der Träger der Regionalplanung diese Ver-
längerung öffentlich bekannt macht.

4Am Tag der Bekanntmachung nach Satz 3 Nr. 1 oder 2 be-
ginnt die Frist nach Satz 1 neu. 5Wird die Geltungsdauer des
Regionalen Raumordnungsprogramms nach Satz 3 Nr. 3 ver-
längert, so tritt es mit Ablauf der verlängerten Geltungsdauer
außer Kraft, wenn nicht vorher eine neue Bekanntmachung
nach Satz 3 vorgenommen wird.

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verord-
nung das Nähere zum Verfahren der Aufstellung und Abstim-
mung der Regionalen Raumordnungsprogramme und die Art
der Darstellung raumordnerischer Festlegungen in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen zu bestimmen.

§ 6

Planänderungsverfahren

(1) 1Die Raumordnungspläne sind bei Bedarf zu ändern.
2Dies kann auch in sachlichen oder räumlichen Teilabschnit-
ten geschehen. 3Für Änderungen der Raumordnungspläne
gelten die Vorschriften über die Planaufstellung entspre-
chend. 

(2) 1Geringfügige Änderungen von Raumordnungsplänen
können in einem vereinfachten Verfahren durchgeführt wer-
den, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden
und nach § 9 Abs. 2 Satz 1 ROG festgestellt worden ist, dass
die Änderungen voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen haben werden. 2Das vereinfachte Verfahren wird
abweichend von § 3 Abs. 1 mit der Zuleitung des Entwurfs
zur Änderung des Raumordnungsplans und dessen Begrün-
dung an die Beteiligten eingeleitet. 3Abweichend von § 10
Abs. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 ROG brauchen nur die in
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Genannten beteiligt zu werden.

§ 7

Planerhaltung

(1) 1Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
nach § 3 Abs. 2 bis 6 und § 6 Abs. 2 Sätze 2 und 3 ist für die
Rechtswirksamkeit eines Raumordnungsplans unbeachtlich,

wenn einzelne Personen oder öffentliche Stellen nicht betei-
ligt worden sind oder eine grenzüberschreitende Beteiligung
fehlerhaft erfolgte, die entsprechenden Belange jedoch uner-
heblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt wor-
den sind. 2Ist eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften nach Satz 1 beachtlich, so wird diese unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Raumordnungsplans unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den ist. 3Bei der Bekanntmachung nach § 11 Abs. 1 ROG ist
auf die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 für die Geltendma-
chung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der Sätze 1 und 2 hinzuweisen. 4§ 12 Abs. 6 ROG gilt
entsprechend.

(2) Unbeachtlich ist jedenfalls die Verletzung der Verfah-
rensvorschriften des § 3 Abs. 1 und 7.

(3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
ist in Bezug auf das Landes-Raumordnungsprogramm gegen-
über der obersten Landesplanungsbehörde und in Bezug auf
ein Regionales Raumordnungsprogramm gegenüber dem je-
weiligen Regionalplanungsträger geltend zu machen.

§ 8

Zielabweichungsverfahren

Eine Abweichung von einem Ziel der Raumordnung nach
§ 6 Abs. 2 ROG kann nur im Einvernehmen mit den in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen und im Benehmen
mit den betroffenen Gemeinden zugelassen werden.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Raumordnungsverfahren

§ 9

Erfordernis von Raumordnungsverfahren

(1) Auch für andere als die gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 ROG
bestimmten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
von überörtlicher Bedeutung kann die Landesplanungsbehör-
de die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens vorse-
hen.

(2) 1Die Voraussetzungen, unter denen von der Durchfüh-
rung eines bundesrechtlich vorgesehenen Raumordnungsver-
fahrens gemäß § 15 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 ROG abgesehen
werden kann, liegen insbesondere vor, wenn die Planung oder
Maßnahme

1. räumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der
Raumordnung entspricht oder widerspricht,

2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der
Raumordnung angepassten Flächennutzungs- oder Bebau-
ungsplans nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs ent-
spricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit des
Vorhabens nicht nach einem Planfeststellungsverfahren
oder einem sonstigen Verfahren mit der Rechtswirkung
der Planfeststellung für raumbedeutsame Vorhaben be-
stimmt oder

3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren un-
ter Beteiligung der Landesplanungsbehörde festgelegt wor-
den ist.

2§ 15 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2 ROG bleibt unberührt.

§ 10

Durchführung des Raumordnungsverfahrens

(1) 1Der Einleitung eines Raumordnungsverfahrens geht
eine Antragskonferenz voraus, in der die Landesplanungsbe-
hörde mit dem Träger des Vorhabens auf der Grundlage geeig-
neter, vom Träger des Vorhabens vorzulegender Unterlagen
Erfordernis, Gegenstand, Umfang und Ablauf des Raumord-
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nungsverfahrens entsprechend dem Planungsstand erörtert.
2Die Landesplanungsbehörde zieht die wichtigsten am Ver-
fahren zu beteiligenden Behörden, Verbände und sonstigen
Stellen hinzu und klärt mit diesen den erforderlichen Inhalt
und Umfang der Antragsunterlagen nach § 15 Abs. 2 Satz 1
ROG, den Verfahrensablauf und den voraussichtlichen Zeit-
rahmen ab. 3Auf Verlangen der Landesplanungsbehörde hat
der Träger des Vorhabens die Antragsunterlagen auch in elek-
tronischer Form zur Verfügung zu stellen.

(2) Auf die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens be-
steht kein Rechtsanspruch. 

(3) 1Das Raumordnungsverfahren schließt die Ermittlung,
Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswir-
kungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten
Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand ein. 2Für die
Verfahrensunterlagen nach § 15 Abs. 2 Satz 1 ROG ist § 6
Abs. 3 und 4 UVPG entsprechend anzuwenden. 3Die Landes-
planungsbehörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen
und auf Kosten des Trägers des Vorhabens Gutachten einho-
len. 4Soweit Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
enthalten, sind sie zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen.
5Diesen Unterlagen ist eine Inhaltsdarstellung beizufügen, die
unter Wahrung des Geheimschutzes so ausführlich sein muss,
dass Dritte abschätzen können, ob und in welchem Umfang
sie von den raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens
betroffen werden können.

(4) 1Ergänzend zu § 15 Abs. 3 Sätze 1 und 2 ROG sollen die
nach § 3 UmwRG vom Land anerkannten Naturschutzvereini-
gungen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, sowie
Verbände und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich für die
Entwicklung des jeweiligen Planungsraums von Bedeutung ist,
beteiligt werden. 2Äußert sich ein Verfahrensbeteiligter nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Anforderung der Stellung-
nahme zu dem Vorhaben oder verlangt er nicht innerhalb die-
ser Frist unter Angabe von Hinderungsgründen eine Nachfrist
für seine Stellungnahme, so kann davon ausgegangen werden,
dass das Vorhaben mit den von diesem Verfahrensbeteiligten
wahrzunehmenden öffentlichen Belangen in Einklang steht.
3Anregungen und Bedenken der durch das Vorhaben in ihren
Belangen berührten

1. Träger der Regionalplanung,

2. Landkreise und kreisfreien Städte, die nicht Träger der Re-
gionalplanung sind,

3. kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden,

4. öffentlich-rechtlich Verpflichteten in gemeindefreien Ge-
bieten und

5. Naturschutzvereinigungen nach Satz 1 

sind mit diesen zu erörtern, soweit die Anregungen und Be-
denken sich auf wesentliche Inhalte des Vorhabens beziehen;
mit den sonstigen Beteiligten kann eine Erörterung stattfin-
den.

(5) 1Auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde legen
die Gemeinden, in deren Gebiet sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirkt, die Verfahrensunterlagen zur Unterrich-
tung und Anhörung der Öffentlichkeit einen Monat lang zur
Einsicht aus. 2Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. 3Jeder-
mann kann sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungszeit zu dem Vorhaben 

1. bei der Gemeinde schriftlich oder zur Niederschrift oder 

2. bei der Landesplanungsbehörde in elektronischer Form,
soweit diese hierfür einen Zugang eröffnet hat,

äußern. 4Auf die Möglichkeiten der Äußerung ist in der Be-
kanntmachung nach Satz 2 hinzuweisen. 5Die Gemeinde leitet
die bei ihr fristgemäß vorgebrachten Äußerungen unverzüg-
lich der Landesplanungsbehörde zu.

§ 11

Ergebnis und Wirkungen des Raumordnungsverfahrens

(1) Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens stellt die
Landesplanungsbehörde fest (Landesplanerische Feststellung),

1. ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumord-
nung übereinstimmt,

2. wie das Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Raum-
ordnung durchgeführt und auf andere Vorhaben abge-
stimmt werden kann, 

3. welche raumbedeutsamen Auswirkungen das Vorhaben
unter überörtlichen Gesichtspunkten (§ 15 Abs. 1 Satz 2
ROG) hat, 

4. welche Auswirkungen das Vorhaben auf die in § 2 Abs. 1
Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter hat und wie die Aus-
wirkungen zu bewerten sind sowie

5. zu welchem Ergebnis eine Prüfung der Standort- oder
Trassenalternativen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 ROG) geführt hat.

(2) 1Die Geltungsdauer der Landesplanerischen Feststellung
ist zu befristen. 2Die Frist kann im Einvernehmen mit dem
Vorhabenträger verlängert werden; sie ist gehemmt, solange
ein vor Fristablauf eingeleitetes Zulassungsverfahren für das
Vorhaben nicht mit einer bestandskräftigen Entscheidung ab-
geschlossen ist.

(3) 1Die Landesplanerische Feststellung ist dem Vorhaben-
träger und den an dem Verfahren Beteiligten zuzuleiten. 2Eine
Ausfertigung der Landesplanerischen Feststellung ist in den
Gemeinden auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde ei-
nen Monat lang zur Einsicht auszulegen. 3Ort und Zeit der
Auslegung sind ortsüblich bekannt zu machen.

(4) 1Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
bei der Durchführung des Raumordnungsverfahrens, die
nicht innerhalb eines Jahres schriftlich geltend gemacht wor-
den ist, ist unbeachtlich. 2Die Jahresfrist beginnt mit der Be-
kanntmachung über die Auslegung der Landesplanerischen
Feststellung. 3Auf die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 für
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie
auf die Rechtsfolge des Satzes 1 ist in der Bekanntmachung
nach Absatz 3 Satz 3 hinzuweisen.

(5) 1Die Landesplanerische Feststellung ist bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen, die den im Raumord-
nungsverfahren beurteilten Gegenstand betreffen, sowie bei
Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördli-
chen Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorhabens zu
berücksichtigen. 2Sie hat gegenüber dem Träger des Vorha-
bens und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare Rechtswir-
kung.

§ 12

Vereinfachtes Raumordnungsverfahren

Im vereinfachten Raumordnungsverfahren kann auf die Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 10 Abs. 5 und § 11 Abs. 3
Sätze 2 und 3 sowie auf eine Erörterung nach § 10 Abs. 4 Satz 3
verzichtet werden.

§ 13

Gebührenfreiheit für Maßnahmen öffentlicher Stellen 

Für Raumordnungsverfahren zu Planungen und Maßnah-
men, durch die Gemeinden, Landkreise oder andere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts gesetzliche Pflichtaufgaben
erfüllen, werden Gebühren nicht erhoben.
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V i e r t e r  A b s c h n i t t

Weitere Instrumente zur Verwirklichung der Planung, 
Zusammenarbeit

§ 14

Überwachung

1Die Überwachung nach § 9 Abs. 4 ROG obliegt dem Pla-
nungsträger. 2Zur Erfüllung dieser Aufgabe können auch die
bei Inkrafttreten des Raumordnungsplans bereits bestehenden
Überwachungsinstrumente genutzt werden, soweit sie dafür
geeignet sind.

§ 15

Raumordnungskataster

1Die oberste Landesplanungsbehörde führt ein Raumord-
nungskataster in elektronischer Form; es soll alle raumbean-
spruchenden und raumbeeinflussenden Planungen und
Maßnahmen auf der Grundlage der Geodaten des amtlichen
Vermessungswesens darstellen, die für die Entscheidungen
der Landesplanungsbehörden von Bedeutung sind. 2Die unte-
ren Landesplanungsbehörden liefern die für die Führung des
Raumordnungskatasters erforderlichen Angaben im Sinne des
Satzes 1 Halbsatz 2 aus ihrem Zuständigkeitsbereich, soweit
sie ihnen vorliegen.

§ 16

Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen

(1) Öffentliche Stellen und Personen des Privatrechts nach
§ 4 Abs. 1 Satz 2 ROG haben ihre raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen aufeinander und untereinander abzu-
stimmen.

(2) Die Behörden des Landes, die Gemeinden und Landkrei-
se sowie die der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sind verpflichtet, den Landesplanungsbehörden die
raumbeanspruchenden oder raumbeeinflussenden Planun-
gen, Maßnahmen und Einzelvorhaben aus ihrem Zuständig-
keitsbereich frühzeitig mitzuteilen. 

(3) 1Den Landesplanungsbehörden ist auf Verlangen über
Planungen und Maßnahmen, die für die Raumordnung Be-
deutung haben können, Auskunft zu erteilen; auf Verlangen
ist die Auskunft in elektronischer Form zu erteilen. 2Die Aus-
kunftspflicht gilt auch für Personen des Privatrechts nach § 4
Abs. 1 Satz 2 ROG.

§ 17

Anpassungspflicht der Gemeinden

(1) Die oberste Landesplanungsbehörde kann verlangen,
dass die Träger der Bauleitplanung ihre Flächennutzungsplä-
ne und Bebauungspläne den Zielen der Raumordnung anpas-
sen.

(2) Werden rechtsverbindliche Bebauungspläne nach Ab-
satz 1 aufgehoben oder geändert, so stellt das Land die Ge-
meinden von der Entschädigungspflicht nach den §§ 39, 42
und 44 des Baugesetzbuchs frei, soweit der Betrag 250 Euro
übersteigt und im Fall des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetz-
buchs die Gemeinde Ersatz nicht erlangt.

(3) Dient die Aufhebung oder Änderung überwiegend dem
Interesse eines bestimmten Begünstigten, so kann das Land
das Anpassungsverlangen davon abhängig machen, dass der
Begünstigte die sich aus Absatz 2 für das Land ergebenden
Entschädigungsverpflichtungen übernimmt.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Zuständigkeiten

§ 18

Landesplanungsbehörden

(1) 1Oberste Landesplanungsbehörde ist das Fachministeri-
um. 2Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Auf-
gaben der unteren Landesplanungsbehörden als Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises wahr; die Zuständigkeit der
großen selbständigen Städte und der selbständigen Gemeinden
(§ 17 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes) wird ausgeschlossen. 3Die Kosten werden im Rahmen
des Finanzausgleichs gedeckt.

(2) Ist ein Zweckverband Träger der Regionalplanung, so
nimmt er für seinen Bereich die Aufgaben der unteren Lan-
desplanungsbehörde als Aufgabe des übertragenen Wirkungs-
kreises wahr.

§ 19

Zuständigkeiten der Landesplanungsbehörden

(1) 1Für die Durchführung von Raumordnungsverfahren sind
die unteren Landesplanungsbehörden zuständig. 2Berührt ein
Vorhaben den Bereich mehrerer unterer Landesplanungsbe-
hörden, so bestimmen diese untereinander die für das Raum-
ordnungsverfahren zuständige Behörde. 3Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so bestimmt die oberste Landespla-
nungsbehörde die zuständige untere Landesplanungsbehörde.
4Die oberste Landesplanungsbehörde kann bei Vorhaben von
übergeordneter Bedeutung das Raumordnungsverfahren an
sich ziehen. 

(2) 1Für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren
(§ 6 Abs. 2 ROG, § 8) zu Zielen in Regionalen Raumordnungs-
programmen sind die unteren Landesplanungsbehörden zu-
ständig. 2Für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren
zu Zielen im Landes-Raumordnungsprogramm ist die oberste
Landesplanungsbehörde zuständig. 3Betrifft ein Zielabwei-
chungsverfahren sowohl Ziele in einem Regionalen Raumord-
nungsprogramm als auch Ziele im Landes-Raumordnungs-
programm, so ist die untere Landesplanungsbehörde zustän-
dig; das Verfahrensergebnis bedarf der vorherigen Zustim-
mung der obersten Landesplanungsbehörde. 4In Fällen des
Satzes 3 kann die oberste Landesplanungsbehörde das Zielab-
weichungsverfahren an sich ziehen, wenn es wegen eines
Vorhabens von übergeordneter Bedeutung durchgeführt wird.

(3) 1Für die Untersagung von raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen (§ 14 ROG), die mit dem geltenden oder
dem in Aufstellung befindlichen Regionalen Raumordnungs-
programm nicht vereinbar sind, ist die untere Landespla-
nungsbehörde zuständig. 2Für die Untersagung von raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen, die mit dem gelten-
den oder dem in Aufstellung befindlichen Landes-Raumord-
nungsprogramm nicht vereinbar sind, ist die oberste Landes-
planungsbehörde zuständig. 3Für die Untersagung von raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die weder mit
dem geltenden oder dem in Aufstellung befindlichen Regiona-
len Raumordnungsprogramm noch mit dem geltenden oder
dem in Aufstellung befindlichen Landes-Raumordnungspro-
gramm vereinbar sind, ist die untere Landesplanungsbehörde
zuständig; das Verfahrensergebnis bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der obersten Landesplanungsbehörde. 4In Fällen
des Satzes 3 kann die oberste Landesplanungsbehörde das Un-
tersagungsverfahren an sich ziehen, wenn es raumbedeutsame
Planungen und Maßnahmen von übergeordneter Bedeutung
betrifft. 

§ 20

Trägerschaft der Regionalplanung

(1) 1Träger der Regionalplanung sind die Landkreise und
kreisfreien Städte für ihr Gebiet. 2Die Träger der Regionalpla-
nung nehmen die Aufgabe der Regionalplanung als Angele-
genheit des eigenen Wirkungskreises wahr. 
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(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte können die Aufga-
be der Regionalplanung einem Zweckverband übertragen
oder sonstige Möglichkeiten der Zusammenarbeit nach dem
Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit nutzen, wenn die Abgrenzung des Planungsraums dem
Landes-Raumordnungsprogramm nicht widerspricht. 

§ 21

Übergangsvorschrift

(1) 1Verfahren zur Aufstellung und zur Änderung von
Raumordnungsplänen sowie Raumordnungsverfahren, die
vor dem 30. Juni 2009 förmlich eingeleitet wurden, werden
nach dem bis zum 29. Juni 2009 geltenden Raumordnungsge-
setz und dem Niedersächsischen Gesetz über Raumordnung
und Landesplanung in der Fassung vom 7. Juni 2007 (Nds.
GVBl. S. 223) abgeschlossen. 2Ist mit gesetzlich vorgeschriebe-
nen einzelnen Schritten des Verfahrens vor dem 1. September
2012 noch nicht begonnen worden, so können diese auch 

1. nach dem ab dem 30. Juni 2009 geltenden Raumordnungs-
gesetz und dem Niedersächsischen Gesetz über Raumord-
nung und Landesplanung in der Fassung vom 7. Juni 2007
(Nds. GVBl. S. 223) oder 

2. nach dem ab dem 30. Juni 2009 geltenden Raumordnungs-
gesetz und diesem Gesetz durchgeführt werden. 

(2) 1Auf Verfahren zur Aufstellung und zur Änderung von
Raumordnungsplänen sowie Raumordnungsverfahren, die
nach dem 29. Juni 2009, aber vor dem 1. September 2012
förmlich eingeleitet wurden, findet neben dem ab dem 30. Juni
2009 geltenden Raumordnungsgesetz das Niedersächsische
Gesetz über Raumordnung und Landesplanung in der Fas-
sung vom 7. Juni 2007 (Nds. GVBl. S. 223) Anwendung. 2Auf
gesetzlich vorgeschriebene einzelne Schritte des Verfahrens,
mit denen vor dem 1. September 2012 noch nicht begonnen
worden ist, kann neben dem ab dem 30. Juni 2009 geltenden
Raumordnungsgesetz auch dieses Gesetz angewendet werden. 

Artikel 2

Änderung der Verordnung 
über das Landes-Raumordnungsprogramm 

Niedersachsen

Satz 1 der Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1) der Verordnung über das
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fas-
sung vom 8. Mai 2008 (Nds. GVBl. S. 132) erhält folgende Fas-
sung: 

„1Nachfolgend werden die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 des Raumord-
nungsgesetzes (ROG) festgelegt sowie nähere Bestimmungen
zu Inhalt, Zweck und Ausmaß einzelner Ziele und Grundsätze
der Raumordnung der Regionalen Raumordnungsprogramme
in beschreibender Weise getroffen (§ 4 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Raumordnungsgesetzes — NROG —).“

Artikel 3

Änderung des Gesetzes 
über die Bildung des Zweckverbandes 

„Großraum Braunschweig“

In § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Bildung des Zweckver-
bandes „Großraum Braunschweig“ vom 27. November 1991
(Nds. GVBl. S. 305), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 353), werden die
Worte „nach § 26 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über
Raumordnung und Landesplanung (NROG)“ gestrichen.

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vom
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert
durch § 87 Abs. 4 des Gesetzes vom 3. April 2012 (Nds. GVBl.
S. 46), wird wie folgt geändert:

1. In § 160 Abs. 1 werden die Worte „Gesetzes über Raum-
ordnung und Landesplanung“ durch das Wort „Raumord-
nungsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 161 Nr. 1 werden die Worte „Gesetz über Raumord-
nung und Landesplanung“ durch das Wort „Raumordnungs-
gesetz“ ersetzt.

Artikel 5

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. September 2012 in Kraft.
2Gleichzeitig tritt das Niedersächsische Gesetz über Raumord-
nung und Landesplanung in der Fassung vom 7. Juni 2007
(Nds. GVBl. S. 223), geändert durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 353), außer Kraft. 

Hannover, den 18. Juli 2012

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r



Nds. GVBl. Nr. 16/2012, ausgegeben am 26. 7. 2012

258

G e s e t z 
zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 

über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
und über die Akkreditierungsstelle der Länder 

für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug 
des Gefahrstoffrechts und zu dem Zweiten Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 

der Länder für Gesundheitsschutz 
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Vom 18. Juli 2012

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung 
des Abkommens über die Zentralstelle der Länder 

für Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle 
der Länder für Mess- und Prüfstellen 

zum Vollzug des Gefahrstoffrechts

(1) Dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über
die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik und über
die Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und Prüfstellen
zum Vollzug des Gefahrstoffrechts vom 15. Dezember 2011
wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen wird in der Anlage veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem § 2 Satz 1
in Kraft tritt, sowie der Tag, an dem die in § 2 Satz 2 des Ab-
kommens genannten Regelungen in Kraft treten, sind im Nie-
dersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu
machen.

Artikel 2

Gesetz zu dem Zweiten Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 

der Länder für Gesundheitsschutz 
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

(1) Dem Zweiten Abkommen zur Änderung des Abkommens
über die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei
Arzneimitteln und Medizinprodukten vom 15. Dezember 2011
wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen wird in der Anlage veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel II
in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt zu machen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 18. Juli 2012 

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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Anlage

(zu Artikel 1 Abs. 2)

Abkommen
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 

der Länder für Sicherheitstechnik und über die 
Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und Prüfstellen

zum Vollzug des Gefahrstoffrechts

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thüringen

— nachstehend „Länder“ genannt —

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung
ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachstehendes Abkom-
men zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der
Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) und über die Akkreditie-
rungsstelle der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug
des Gefahrstoffrechts (AKMP).

§ 1

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Sicher-
heitstechnik und über die Akkreditierungsstelle der Länder
für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts
vom 16. und 17. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Ab-
kommen vom 13. März 2003, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel und der Eingangssatz werden jeweils wie folgt ge-
ändert:

Nach dem Wort „Sicherheitstechnik“ werden die Worte
„und über die Akkreditierungsstelle der Länder für Mess-
und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts“ gestri-
chen.

2. Die Überschrift

„Teil I
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik“
wird gestrichen.

3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Beim 1. Spiegelstrich wird das Wort „Gerätesicher-
heitsgesetzes“ ersetzt durch die Worte „Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes“.

bb) Der 2. Spiegelstrich wird gestrichen.

cc) Der bisherige 5. Spiegelstrich wird gestrichen.

dd) Beim bisherigen 7. Spiegelstrich wird das Wort „und“
gestrichen.

ee) Der bisherige 8. Spiegelstrich wird gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder im Bereich
der Befugniserteilung, Anerkennung, Notifizierung und
Benennung, soweit dafür nicht eine andere Behörde
zuständig ist, sowie der Überwachung

— von Konformitätsbewertungsstellen, GS-Stellen und
zugelassenen Überwachungsstellen nach dem Geräte-
und Produktsicherheitsgesetz,

— von benannten Stellen nach der Ersten Verordnung
zum Sprengstoffgesetz und

— von benannten und zugelassenen Stellen nach der
Verordnung über ortsbewegliche Druckgeräte.

Der ZLS obliegen hierbei insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Erarbeitung von Anforderungen, die an die in Satz 1
genannten Stellen zu stellen sind,

2. Befugniserteilung an die in Satz 1 genannten Stel-
len sowie Anerkennung, Notifizierung, Benennung
und Überwachung der in Satz 1 genannten Stellen,

3. Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall,

4. Erarbeitung von Leitlinien für die Anforderungen
sowie Anerkennung von Regelwerken, die bei der
Prüfung, Inspektion und Zertifizierung zu beachten
sind.“

c) In Absatz 3 wird in Satz 1 und in Satz 2 Nrn. 1 und 2
jeweils das Wort „Akkreditierung“ durch das Wort „An-
erkennung“ ersetzt.

d) Nach Absatz 3 werden die folgenden neuen Absätze 4
bis 7 eingefügt:

„(4) Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufgaben
der Marktüberwachungsbehörden der Länder insbeson-
dere im Sinne von Artikel 18 Absatz 5, Art. 22 und Art. 23
der Verordnung (EG) Nr. 765 (ABI. der EG Nr. L 218
vom 13. August 2008, S. 30) im Rahmen des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes. Der ZLS obliegen hier-
bei insbesondere folgende Aufgaben:

1. Zentraler Ansprechpartner für oberste Marktüber-
wachungsbehörden anderer Mitgliedstaaten,

2. Zentraler Ansprechpartner für die Bundesfinanzdi-
rektion Südost für alle Fragen der Marktüberwa-
chung im Sinne des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes,

3. Unterstützung der Marktüberwachungsbehörden
der Länder bei Vollzugsfragen,

4. Erarbeitung von Marktüberwachungsaufträgen auf-
grund von RAPEX-Meldungen oder sonstigen Infor-
mationen,

5. ICSMS-Vertretung gegenüber der EU und anderen
Mitgliedstaaten.

(5) Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder im
Sinne von § 8 Absatz 4 und § 9 Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz, wenn sie davon Kenntnis erlangt, dass
von bestimmten Produkten eine ernste Gefahr für die
Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher in mehr
als einem Land ausgeht, sofern
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1. zwischen den Ländern erwiesenermaßen Meinungs-
unterschiede darüber bestehen, wie dieser Gefahr
begegnet worden ist oder zu begegnen ist, und

2. die Gefahr angesichts der Art des Produktsicher-
heitsproblems für die betreffenden Produkte nicht
in einer mit dem Grad der Dringlichkeit des Pro-
blems zu vereinbarenden Weise von einem Land
bewältigt werden kann und

3. die Gefahr nur durch Erlass geeigneter und bundes-
weit anwendbarer Maßnahmen zur Gewährleistung
eines einheitlichen und hohen Schutzniveaus für
die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher so-
wie des ordnungsgemäßen Funktionierens des Bin-
nenmarktes wirksam bewältigt werden kann.

(6) Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder im Sinne
von § 8 Absatz 4 und § 9 Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz unabhängig von Absatz 5 auch, wenn sie
von mindestens 13 Ländern schriftlich damit beauf-
tragt wird und der Beirat der ZLS zustimmt.

(7) Die ZLS stellt die Arbeit der vom Bundesrat be-
nannten EG-Richtlinienvertreter sicher und koordi-
niert diese. Die ZLS vertritt die Länder hierzu auch in
nationalen und europäischen Gremien der Normung
und der einschlägigen Richtlinien. Sie bereitet die dabei
gewonnen Erkenntnisse für die Länder auf und stellt
sie ihnen bei Bedarf zur Verfügung.“

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 8 und wird wie
folgt geändert: 

Die Worte „und 3“ werden durch die Worte „bis 7“ er-
setzt.

4. Artikel 3 wird gestrichen.

5. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 3.

6. Die Überschrift 

„Teil III
Gemeinsame Vorschriften“
wird gestrichen.

7. Die bisherigen Artikel 9 und 10 werden Artikel 4 und 5.

8. Der bisherige Artikel 11 wird Artikel 6 und wird wie folgt
geändert: 

In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „und der AKMP“ ge-
strichen.

§ 2

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft,
der dem Monat folgt, in dem die letzte Mitteilung der vertrag-
schließenden Länder, dass die innerstaatlichen Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind, dem für
den technischen Arbeits- und Verbraucherschutz zuständigen
Bayerischen Staatsministerium zugeht. Abweichend davon tre-
ten die durch § 1 Nr. 3 Buchst. d) dieses Abkommens in Arti-
kel 2 des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für
Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle der
Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahr-
stoffrechts neu eingefügten Absätze 5 und 6 erst am 1. Januar
des Jahres in Kraft, für das die Aufgaben nach diesen Absät-
zen erstmalig in einem gemeinsamen Haushaltsplan der Län-
der geregelt sind.

Für das Land Baden-Württemberg
Berlin, den 15.12.2011 Winfried K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern 
Berlin, den 15.12.2011 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin
Berlin, den 15.12.2011 Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg 
Potsdam, den 15.12.2011 Matthias P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen
Berlin, den 15.12.2011 Jens B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 15.12.2011 Olaf S c h o l z

Für das Land Hessen 
Berlin, den 15.12.2011 Volker B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berlin, den 15.12.2011 Erwin S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen 
Berlin, den 15.12.2011 David M c A l l i s t e r

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Berlin, den 15.12.2011 Hannelore K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz
Berlin, den 15.12.2011 Kurt B e c k

Für das Saarland
Berlin, den 15.12.2011 Annegret K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen
Berlin, den 15.12.2011 Stanislaw T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt
Berlin, den 15.12.2011 Dr. Reiner H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein
Berlin, den 15.12.2011 Peter Harry C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen
Berlin, den 15.12.2011 Christine L i e b e r k n e c h t
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Anlage
(zu Artikel 2 Abs. 2)

Zweites Abkommen
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln 

und Medizinprodukten

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thüringen

— nachstehend „Länder“ genannt —

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung
ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachstehendes Abkom-
men über die zweite Änderung des Abkommens über die Zen-
tralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln
und Medizinprodukten.

Artikel I

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Ge-
sundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten vom
30. Juni 1994, geändert durch das Abkommen vom 9. Juli
1998, wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 werden die Absätze 1 bis 6 wie folgt gefasst:

„(1) Die ZLG nimmt Aufgaben der Länder im Medizin-
produkte- und Arzneimittelbereich nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 6 wahr.

(2) Die ZLG vollzieht im Bereich der Medizinprodukte
die Aufgaben der Länder im Dritten Abschnitt des Geset-
zes über Medizinprodukte (MPG) vom 02. August 1994 in
der Neufassung vom 07. August 2002 (BGBl. I S. 3147)
und die Aufgaben der Befugnis erteilenden Behörde im Ge-
setz über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2625) in den jeweils geltenden Fassungen.
Der ZLG obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Benennung und Überwachung der Benannten Stellen, 

2. Bekanntmachung der deutschen Benannten Stellen,

3. Anerkennung und Überwachung von Prüflaboratorien,

4. Benennung und Überwachung von Konformitätsbe-
wertungsstellen für Drittstaaten,

5. Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Benennung und
Anerkennung,

6. Anordnungen zur Beseitigung festgestellter oder zur
Verhütung künftiger Verstöße,

7. Begutachtung und Überwachung im Rahmen von Ak-
kreditierungsverfahren,

8. Mitwirkung im Akkreditierungsausschuss.

(3) Die ZLG ist Geschäftsstelle für den Erfahrungsaus-
tausch der anerkannten Laboratorien und Benannten Stel-
len. Sie nimmt teil am Erfahrungsaustausch auf der Ebene
der Europäischen Union und an Konsultationen im Rah-
men der Drittstaaten-Abkommen und arbeitet an vertrau-
ensbildenden Maßnahmen und in Arbeitsgruppen der
Gemischten Ausschüsse mit. 

(4) Die ZLG ist zentrale Koordinierungsstelle für die Me-
dizinprodukteüberwachung und für die sich aus der Ver-
ordnung (EG) 765/2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang
mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates vom 09. Juli
2008 (ABl. L 218 vom 13. 8. 2008, S. 30) ergebenden Auf-
gaben der Länder im Bereich der Marktüberwachung. Ihr
obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Koordinierung der Weiterentwicklung des Qualitätssi-
cherungssystems der Medizinprodukteüberwachung,

2. Koordinierung von Schwerpunkten für die Überwa-
chung auf Veranlassung der Europäischen Union,

3. Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung des
sektorspezifischen Marktüberwachungsprogramms für
Medizinprodukte, das der Europäischen Kommission,
den Mitgliedsstaaten und der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen ist,

4. Koordinierung der Prüfung und Bewertung der Über-
wachungstätigkeit,

5. nationale Kontaktstelle im Rahmen der Marktüberwa-
chung zur Koordinierung des Informationsaustausches
zu den Marktüberwachungsbehörden der anderen Mit-
gliedstaaten, der Europäischen Kommission und Dritt-
staaten,

6. Prüfung von Medizinprodukteangeboten und von -wer-
bung im Internet sowie die Bereitstellung entsprechen-
den speziellen Sachverstandes

7. nationale Kontaktstelle für Amtshilfeersuchen anderer
Mitgliedstaaten,

8. Koordinierung der Erstellung von Risikoprofilen für die
Zollbehörden.

(5) Die ZLG ist zentrale Koordinierungsstelle für den
Arzneimittelbereich. Ihr obliegen insbesondere folgende
Aufgaben:

1. Pflege und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung
des Qualitätsmanagementsystems der Behörden der
Länder sowie aktive Beteiligung daran im Rahmen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchfüh-
rung des Arzneimittelgesetzes, 

2. Mitwirkung bei der Vertretung der Länder auf euro-
päischer und internationaler Ebene zu Fragen der
Arzneimittelüberwachung und -untersuchung ein-
schließlich des Internethandels sowie der Bekämp-
fung von Arzneimittelfälschungen,

3. Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung von ak-
tuellen Informationen zu nationalen, europäischen und
internationalen Entwicklungen im Arzneimittelbe-
reich einschließlich der Bereitstellung und Pflege ei-
nes Internetauftritts sowie der Sammlung von Ent-
scheidungen zur Zulassungs- oder Registrierungspflicht,
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4. zentraler Informationsaustausch als nationale Kon-
taktstelle mit europäischen Überwachungseinrichtun-
gen, solchen staatlichen Stellen, mit denen eine ge-
genseitige Anerkennung von pharmazeutischen In-
spektionen vereinbart ist, und Behörden weiterer Dritt-
staaten,

5. Koordinierung und fachliche Unterstützung von Gre-
mien und Expertenfachgruppen, 

6. Prüfung von Arzneimittelangeboten und von Arznei-
mittelwerbung im Internet sowie die Bereitstellung
entsprechenden speziellen Sachverstandes, 

7. Koordinierung von länderübergreifenden Maßnah-
men und von Inspektionen im zentralen Zulassungs-
verfahren,

8. Koordinierung der Aktivitäten der Arzneimittelunter-
suchungsstellen der Länder einschließlich deren Be-
richterstattung und Koordinierung des zentralen
Probenzugs von Arzneimitteln im Auftrag des Euro-
päischen Direktorates für die Qualität von Arzneimit-
teln,

9. Aufbereitung von Informationen und Entscheidungen
von länderübergreifender Relevanz und Koordinie-
rung einer abgestimmten Haltung für nationale, euro-
päische und internationale Gremien, Behörden und
sonstige Akteure,

10. Mitwirkung bei der Beobachtung, Sammlung und
Auswertung von Arzneimittelrisiken einschließlich
Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit auch beim

grenzüberschreitenden Verkehr mit Arzneimitteln,
Wirkstoffen und anderen Stoffen mit pharmakologi-
scher Wirkung.

(6) Die zentralen Koordinierungsstellen werden tätig im
Auftrag der Länder oder eigeninitiativ in Abstimmung mit
den Ländern. Sie arbeiten mit anderen, in den oben ge-
nannten Aufgabengebieten Tätigen zusammen.“

2. In Artikel 4 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt gefasst:

„Bei der ZLG können Sektorkomitees gebildet werden. Die
Sektorkomitees können bei der Erarbeitung von Anforde-
rungen mitwirken, die an Prüflaboratorien und Benannte
Stellen zu stellen sind.“

3. In Artikel 5 wird Absatz 1 wie folgt gefasst:

„(1) Die ZLG erhebt für ihre Tätigkeit im Rahmen der Be-
nennung, Überwachung und Anerkennung kostendecken-
de Gebühren und Auslagen. Für ihre Tätigkeiten im Rahmen
des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle macht die ZLG
den kostendeckenden Aufwand bei der nationalen Akkre-
ditierungsstelle geltend.“

Artikel II

Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft,
der dem Monat folgt, in dem die letzte Mitteilung der vertrags-
schließenden Länder, dass die innerstaatlichen Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind, dem für
das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen zugeht.

Für das Land Baden-Württemberg
Berlin, den 15.12.2011 Winfried K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern 
Berlin, den 15.12.2011 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin
Berlin, den 15.12.2011 Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg 
Potsdam, den 15.12.2011 Matthias P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen
Berlin, den 15.12.2011 Jens B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 15.12.2011 Olaf S c h o l z

Für das Land Hessen 
Berlin, den 15.12.2011 Volker B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berlin, den 15.12.2011 Erwin S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen 
Berlin, den 15.12.2011 David M c A l l i s t e r

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Berlin, den 15.12.2011 Hannelore K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz
Berlin, den 15.12.2011 Kurt B e c k

Für das Saarland
Berlin, den 15.12.2011 Annegret K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen
Berlin, den 15.12.2011 Stanislaw T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt
Berlin, den 15.12.2011 Dr. Reiner H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein
Berlin, den 15.12.2011 Peter Harry C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen
Berlin, den 15.12.2011 Christine L i e b e r k n e c h t
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G e s e t z
zu dem Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen 
und dem Land Niedersachsen über die Bremer Landesbank 

Kreditanstalt Oldenburg — Girozentrale —

Vom 18. Juli 2012 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 

(1) Dem am 18. Juni 2012 unterzeichneten Staatsvertrag
zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Nie-
dersachsen über die Bremer Landesbank Kreditanstalt Olden-
burg — Girozentrale — wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 16 Abs. 1
in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt zu machen. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Hannover, den 18. Juli 2012

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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Staatsvertrag
zwischen der Freien Hansestadt Bremen 

und dem Land Niedersachsen über die Bremer Landesbank 
Kreditanstalt Oldenburg — Girozentrale —

Die Länder Freie Hansestadt Bremen und Niedersachsen be-
treiben die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg —
Girozentrale — als gemeinsame Anstalt des öffentlichen
Rechts. Sie sind übereingekommen, die Rechtsverhältnisse
der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg — Girozen-
trale — neu zu ordnen und den Niedersächsischen Sparkas-
sen- und Giroverband als weiteren Träger der Bremer
Landesbank Kreditanstalt Oldenburg — Girozentrale — auf-
zunehmen. Sie schließen dazu den nachstehenden Staatsver-
trag:  

§ 1

Rechtsform, Sitz, Siegelführung 

(1) Die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg — Gi-
rozentrale — (nachfolgend „Bank“) ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts. Sie ist öffentliche Kredit- und
Pfandbriefanstalt. Die Bank ist mündelsicher. 

(2) Die Bank hat ihren Sitz in Bremen. Sie unterhält Nieder-
lassungen in Bremen und Oldenburg. 

(3) Die Bank führt ein Siegel.  

§ 2 

Rechtsnachfolge 

Die Bank ist Rechtsnachfolgerin der Bremer Landesbank.  

§ 3

Träger 

(1) Träger der Bank sind die Freie Hansestadt Bremen, die
Norddeutsche Landesbank — Girozentrale — und der Nieder-
sächsische Sparkassen- und Giroverband. 

(2) Die Träger unterstützen die Bank bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der Bank ge-
gen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der Träger,
der Bank Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht. 

(3) Die Träger können ihre Trägerschaft an der Bank, ein-
schließlich ihrer Beteiligung am Stammkapital der Bank, mit
Zustimmung der übrigen Träger ganz oder teilweise auf eine
juristische Person des Privatrechts oder eine Personengesell-
schaft, deren alleiniger Gesellschafter der jeweilige Träger ist
oder deren alleinige Gesellschafter Mitglieder des jeweiligen
Trägers oder der jeweilige Träger und Mitglieder dieses Trä-
gers sind, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen (Be-
leihung). In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sind insbe-
sondere die Höhe des Wertausgleichs, der Zeitpunkt des Über-
gangs der Trägerschaft sowie die Höhe des zu übertragenden
Anteils am Stammkapital zu regeln. Die Übertragung der Trä-
gerschaft, einschließlich der Anteile am Stammkapital der
Bank, lassen die in § 7 geregelte Haftung der in Absatz 1 ge-
nannten Träger unberührt. Die Beleihung mit der Träger-
schaft darf nur erfolgen, wenn die Erfüllung der mit der
Trägerschaft verbundenen Aufgaben und Pflichten durch die
zu beleihende juristische Person des Privatrechts oder die Per-
sonengesellschaft gesichert ist. Der Übergang der Trägerschaft
wird im Amtsblatt bzw. im Ministerialblatt desjenigen Lan-
des, in dem der übertragende Träger seinen Sitz hat, bekannt
gemacht.  

§ 4

Stammkapital

(1) Die Höhe des Stammkapitals und die Beteiligungsver-
hältnisse werden durch die Trägerversammlung festgesetzt.
Das Nähere regelt die Satzung. 

(2) Jeder Träger kann seine Beteiligung am Stammkapital
der Bank oder Rechte daraus mit Zustimmung der anderen
Träger ganz oder teilweise auf eine im Bereich der Träger ge-
haltene Beteiligungsgesellschaft übertragen oder diese dort be-
gründen. Die Haftung der Träger gemäß § 7 Abs. 2 und 3 bleibt
unberührt.  

§ 5

Geschäftsgebiet der Bank in Bremen und Niedersachsen

(1) Das Geschäftsgebiet der Bank umfasst die Freie Hanse-
stadt Bremen und im Land Niedersachsen die Landkreise Am-
merland, Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Friesland,
Leer, Oldenburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Vechta,
Verden, Wesermarsch, Wittmund sowie die kreisfreien Städte
Delmenhorst, Emden, Oldenburg (Oldenburg) und Wilhelms-
haven. 

(2) Die Träger können das Geschäftsgebiet der Bank im
Land Niedersachsen ändern.  

§ 6

Aufgaben der Bank

(1) Der Bank obliegen nach Maßgabe ihrer Satzung die Auf-
gaben einer Landesbank und Sparkassenzentralbank (Giro-
zentrale) sowie einer Geschäftsbank. Sie kann auch sonstige
Geschäfte aller Art betreiben, die den Zwecken der Bank und
ihrer Träger dienen. Die Bank ist berechtigt, Pfandbriefe,
Kommunalobligationen und sonstige Schuldverschreibungen
auszugeben sowie das Bausparkassengeschäft durch selbstän-
dige Beteiligungsunternehmen zu betreiben.  

(2) Die Geschäfte der Bank sind unter Beachtung allgemein-
wirtschaftlicher Grundsätze nach kaufmännischen Gesichts-
punkten zu führen. Das Bestreben, Gewinn zu erzielen, hat
zurückzutreten, soweit besondere öffentliche Interessen dies
erfordern. 

§ 7

Haftung

(1) Die Bank haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem ge-
samten Vermögen. 

(2) Die Haftung der Träger ist vorbehaltlich der Regelung in
Absatz 3 auf das satzungsmäßige Kapital beschränkt.  

(3) Die Träger der Bank am 18. Juli 2005 haften für die Er-
füllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehenden Ver-
bindlichkeiten der Bank. Für solche Verbindlichkeiten, die
bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbe-
grenzt; für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbind-
lichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezem-
ber 2015 hinausgeht. Die Träger werden ihren Verpflichtun-
gen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern
der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten um-
gehend nachkommen, sobald sie bei deren Fälligkeit ord-
nungsgemäß und schriftlich festgestellt haben, dass die
Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der
Bank nicht befriedigt werden können. Verpflichtungen der
Bank aufgrund eigener Gewährträgerhaftung oder vergleich-
barer Haftungszusage oder einer durch die Mitgliedschaft in
einem Sparkassenverband als Gewährträger vermittelten Haf-
tung sind vereinbart und fällig im Sinne der Sätze 1 bis 3 in
dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine solche Haftung ge-
sicherte Verbindlichkeit. Die Träger haften als Gesamtschuld-
ner, im Innenverhältnis entsprechend ihrer jeweiligen, bei
Begründung der gesicherten Verbindlichkeit bestehenden Be-
teiligung am Stammkapital.  



Nds. GVBl. Nr. 16/2012, ausgegeben am 26. 7. 2012

265

(4) Soweit die Träger der Norddeutschen Landesbank — Gi-
rozentrale — für deren Verbindlichkeiten haften, gilt diese
Haftung auch für die Verbindlichkeiten der Norddeutschen
Landesbank — Girozentrale — als Träger der Bank.  

(5) Die Länder Bremen und Niedersachsen haften für die bis
zum Inkrafttreten des Staatsvertrages zwischen der Freien Han-
sestadt Bremen und dem Land Niedersachsen vom 21. De-
zember 1982 entstandenen Verbindlichkeiten der Bremer
Landesbank und der Staatlichen Kreditanstalt Oldenburg-Bre-
men weiterhin gemäß den bisherigen Bestimmungen.

§ 8

Satzung

 Die Rechtsverhältnisse der Bank werden im Einzelnen
durch Satzung geregelt. Die Satzung und ihre Änderungen
werden von der Trägerversammlung beschlossen. 

§ 9

Organe der Bank 

(1) Organe der Bank sind 

a) der Vorstand, 

b) der Aufsichtsrat, 

c) die Trägerversammlung. 

(2) Zusammensetzung und Befugnisse der Organe regelt die
Satzung. 

§ 10

Pflichten und Rechte der Organmitglieder

(1) Die Mitglieder der Organe der Bank haben durch ihre
Amtsführung die Bank nach besten Kräften zu fördern. Sie
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Vertreter der Trä-
ger im Aufsichtsrat und in der Trägerversammlung sind hin-
sichtlich der Berichte, die sie den von ihnen vertretenen
Trägern zu erstatten haben, von der Verschwiegenheitspflicht
befreit unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Empfänger
der Berichte seinerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
Dies gilt nicht für solche vertraulichen Angaben und Geheim-
nisse der Bank, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, deren Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von
Bedeutung ist.  

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsfüh-
rung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters anzuwenden. Vorstandsmitglieder, die ihre
Pflichten verletzen, sind der Bank zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Eine
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied
bei einer unternehmerischen Entscheidung ohne grobe Fahr-
lässigkeit annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener
Information zum Wohle der Bank zu handeln.

(3) Für die Sorgfaltspflicht und die Verantwortlichkeit der
Mitglieder des Aufsichtsrats gilt Absatz 2 sinngemäß. Die Auf-
sichtsratsmitglieder sind an Aufträge und Weisungen nicht
gebunden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Vertreter von Auf-
sichtsratsmitgliedern und für Ausschussmitglieder, die dem
Aufsichtsrat nicht angehören.  

§ 11

Staatsaufsicht

(1) Die dem Niedersächsischen Finanzministerium und der
Senatorin/dem Senator für Finanzen Bremen zustehende all-
gemeine Staatsaufsicht über die Bank wird durch den Letzte-
ren ausgeübt. Dieser wird in Fällen von besonderer Bedeutung
Entscheidungen nur im Einvernehmen mit dem Niedersächsi-
schen Finanzministerium treffen. 

(2) Die Aufsicht hat sicherzustellen, dass die Bank ihre Auf-
gaben rechtmäßig erfüllt. Dabei hat sie die Befugnisse entspre-
chend § 44 des Gesetzes über das Kreditwesen.  

(3) Im Falle einer Beleihung gemäß § 3 Abs. 3 führt die in
Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde zugleich die Aufsicht
über den beliehenen Träger. 

§ 12

Prüfung durch die Landesrechnungshöfe 

Die Rechnungshöfe der Freien Hansestadt Bremen und des
Landes Niedersachsen prüfen die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Bank. 

§ 13

Personalvertretung

(1) Für die Bank finden das Bremische Personalvertretungs-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung und die dazu ergange-
nen Rechtsverordnungen des Senats der Freien Hansestadt
Bremen Anwendung. 

(2) In den Fällen des § 60 Abs. 2 Satz 3 des Bremischen Per-
sonalvertretungsgesetzes bestellen der Präsident des Oberver-
waltungsgerichts in Bremen und der Präsident des Oberver-
waltungsgerichts des Landes Niedersachsen gemeinsam den
Vorsitzenden der Einigungsstelle. 

§ 14

Öffnungsklausel, Rechtsformwechsel

(1) Die Bank kann nach entsprechender Beschlussfassung
der Trägerversammlung  

a) andere öffentlich-rechtliche Kreditinstitute als Träger —
auch länderübergreifend und unter Beteiligung am Stamm-
kapital — aufnehmen oder sich als Träger an solchen Ein-
richtungen beteiligen,  

b) sich — auch länderübergreifend — mit anderen öffentlich-
rechtlichen Kreditinstituten durch Fusionsvertrag im Weg
der Vereinigung, durch Aufnahme oder durch Neubildung
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge vereinigen, wo-
bei die Bank im Fall der Vereinigung sowohl aufnehmen-
des als auch übertragendes Institut sein kann. 

(2) Die Trägerversammlung kann mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde beschließen, die Bank rechtsformwechselnd in
eine Aktiengesellschaft oder in eine andere Rechtsform umzu-
wandeln.

(3) Die Satzung der Aktiengesellschaft wird durch die Träger-
versammlung festgestellt.   

(4) Im Fall der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft gel-
ten die Träger gemäß § 3 Abs. 1 und 3 als Gründer der Aktien-
gesellschaft. Sie übernehmen das Grundkapital der Aktien-
gesellschaft.  

§ 15

Abgabenfreiheit

Rechtshandlungen, die wegen der Rechtsnachfolge gemäß § 2
oder wegen einer Veränderung der Beteiligungsverhältnisse
erforderlich werden, sind frei von Steuern und Gebühren, so-
weit eine Befreiung durch Landesrecht angeordnet werden
kann. Dies gilt auch für Beurkundungs- und Beglaubigungsge-
bühren.  

§ 16

Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterlegung
der letzten Ratifikationsurkunde bei der Senatskanzlei der
Freien Hansestadt Bremen in Kraft. 
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(2) Der Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und dem Land Niedersachsen über die die Bremer Landes-
bank Kreditanstalt Oldenburg — Girozentrale — vom 17. Mai
2002 (Brem. GBl. S. 377; Nds. GVBl. S. 395) tritt gleichzeitig
mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages gemäß Absatz 1 Satz 1
außer Kraft. 

Bremen, den 18. Juni 2012 Hannover, den 18. Juni 2012

Für die Freie Hansestadt Bremen Für das Land Niedersachsen 

Für den Ministerpräsidenten 

Die Senatorin für Finanzen Der Finanzminister 

Karoline L i n n e r t Hartmut M ö l l r i n g
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G e s e t z
über die Neubildung der Gemeinde Bad Grund (Harz), 

Landkreis Osterode am Harz

Vom 18. Juli 2012 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Aus der Bergstadt Bad Grund (Harz), dem Flecken Gittelde
und den Gemeinden Badenhausen, Eisdorf und Windhausen
wird die Gemeinde Bad Grund (Harz) gebildet.

§ 2

Die Bergstadt Bad Grund (Harz), der Flecken Gittelde und
die Gemeinden Badenhausen, Eisdorf und Windhausen sowie
die Samtgemeinde Bad Grund (Harz) werden aufgelöst.

§ 3

(1) Die Gemeinde Bad Grund (Harz) ist Rechtsnachfolgerin
der nach § 2 aufgelösten Kommunen.

(2) 1Soweit die in § 1 genannten bisherigen Gemeinden und
die Samtgemeinde Bad Grund (Harz) in einem Gebietsände-
rungsvertrag nichts anderes bestimmt haben, gelten das Orts-
recht der aufgelösten Gemeinden in seinem jeweiligen räum-
lichen Geltungsbereich mit Ausnahme der Hauptsatzungen
sowie das Ortsrecht der aufgelösten Samtgemeinde Bad Grund
(Harz) als Recht der Gemeinde Bad Grund (Harz) fort.
2Unberührt bleibt das Recht der Gemeinde Bad Grund (Harz),
das nach Satz 1 fortgeltende Ortsrecht zu ändern oder aufzu-
heben. 3Das Ortsrecht der aufgelösten Gemeinden tritt spätes-
tens mit Ablauf des 31. März 2016 außer Kraft. 4Satz 3 gilt
nicht für Ortsrecht, das nur für ein Teilgebiet einer aufgelös-
ten Gemeinde gilt oder eine Einrichtung einer aufgelösten Ge-
meinde im Sinne des § 30 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) betrifft.

§ 4

Für Rechts- und Verwaltungshandlungen, die aus Anlass
der Durchführung dieses Gesetzes erforderlich werden, insbe-
sondere Berichtigungen, Eintragungen und Löschungen in öf-
fentlichen Büchern sowie Amtshandlungen der Vermessungs-
und Katasterverwaltung, sind Kosten weder zu erheben noch
zu erstatten.

§ 5

(1) 1Die Gemeindewahl und die Wahl zur Bürgermeisterin
oder zum Bürgermeister finden in dem von diesem Gesetz be-
troffenen Gebiet am 20. Januar 2013 in der Zeit von 8.00 bis
18.00 Uhr statt. 2Die genannten Wahlen sind so durchzufüh-
ren, als seien die §§ 1 und 2 bereits in Kraft getreten. 3Die
Funktion der Vertretung nach dem Niedersächsischen Kom-
munalwahlgesetz (NKWG) wird vom Samtgemeinderat der
Samtgemeinde Bad Grund (Harz) wahrgenommen. 4Sieht der
Gebietsänderungsvertrag die Einrichtung von Ortschaften vor,
so gilt für die Wahl der Ortsräte § 91 Abs. 2 NKomVG entspre-
chend. 5Die Mitgliederzahl der Ortsräte bestimmt sich abwei-
chend von § 91 Abs. 1 Satz 1 NKomVG nach dem Gebietsän-
derungsvertrag. 

(2) 1Der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bad Grund
(Harz) beruft in seiner Funktion nach Absatz 1 Satz 3 die

Wahlleitung sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-
ter. 2Die Samtgemeinde Bad Grund (Harz) macht die Namen
und die Dienstanschrift der Wahlleitung öffentlich bekannt.

(3) Abweichend von § 80 Abs. 5 Satz 3 NKomVG wird das
Beamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters mit dem Tag der Annahme der Wahl begründet, jedoch
nicht vor dem 1. März 2013.

(4) Über die in § 21 Abs. 10 NKWG genannten Fälle hinaus
sind Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 2 und § 45 d Abs. 3
Satz 2 NKWG für die in Absatz 1 Satz 1 genannten Wahlen
auch nicht erforderlich für den Wahlvorschlag einer Partei
oder einer Wählergruppe, die am Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes in dem Rat einer in § 1 genannten Gemeinde
oder im Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bad Grund
(Harz) mit mindestens einer Person vertreten war, die auf-
grund eines Wahlvorschlages dieser Partei oder Wählergruppe
gewählt worden war. 

(5) 1§ 24 Abs. 1 NKWG ist für die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Wahlen mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Mitglie-
derversammlungen der Parteiorganisationen in den in § 1
genannten Gemeinden in einer gemeinsamen Versammlung die
Bewerberinnen und Bewerber bestimmen oder die Delegier-
ten für die Bewerberbestimmung wählen. 2Satz 1 gilt für die
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber auf Wahlvor-
schlägen von Wählergruppen (§ 24 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 NKWG) entsprechend.

(6) Für die in Absatz 1 genannten Wahlen gelten die Vor-
schriften des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes und
der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnung mit folgen-
den Maßgaben:

1. § 42 Abs. 6 NKWG Satz 2 Nr. 1 und die Maßgaben des § 42
Abs. 7 NKWG finden abweichend von § 43 Abs. 5 NKWG
keine Anwendung,

2. die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet abweichend
von § 21 Abs. 2 Satz 2 NKWG am 66. Tag vor der Wahl um
18.00 Uhr,

3. die Zulassung der Wahlvorschläge erfolgt abweichend von
§ 28 Abs. 5 NKWG spätestens am 58. Tag vor der Wahl,

4. in § 16 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2
der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO)
ist jeweils nicht auf den 35., sondern auf den 42. Tag vor
der Wahl abzustellen und

5. ein Wahlschein kann abweichend von § 23 Abs. 5 Satz 1
NKWO bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 13.00 Uhr, be-
antragt werden.

§ 6

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 2013 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 5 am Tag nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes in Kraft.

Hannover, den 18. Juli 2012 

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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G e s e t z
über die Vereinigung der Gemeinde Kreiensen 

und der Stadt Einbeck, Landkreis Northeim

Vom 18. Juli 2012

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
1Die Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck werden

vereinigt, indem die Gemeinde Kreiensen in die Stadt Einbeck
eingegliedert wird. 2Zugleich wird die Gemeinde Kreiensen
aufgelöst.

§ 2

(1) Die Stadt Einbeck ist Rechtsnachfolgerin der bisherigen
Gemeinde Kreiensen.

(2) 1Soweit die bisherige Gemeinde Kreiensen und die Stadt
Einbeck in einem Gebietsänderungsvertrag nichts anderes be-
stimmen, gilt in dem eingegliederten Gebiet das Ortsrecht der
bisherigen Gemeinde Kreiensen fort, jedoch längstens bis zum
31. Dezember 2014. 2Nach Ablauf dieser Frist tritt in dem ein-
gegliederten Gebiet das Recht der Stadt Einbeck in Kraft. 3Die
Hauptsatzung der Stadt Einbeck gilt bereits ab dem Zeitpunkt
der Vereinigung auch auf dem Gebiet der bisherigen Gemein-
de Kreiensen. 4Unberührt bleibt das Recht der Stadt Einbeck,
das nach Satz 1 fortgeltende Ortsrecht zu ändern oder aufzu-
heben.

(3) Ortsrecht, das nur für örtlich begrenzte Teilgebiete der
bisherigen Gemeinde Kreiensen gilt, sowie Benutzungssat-
zungen für öffentliche Einrichtungen im Sinne des § 30 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
gelten fort, bis sie aufgehoben oder geändert werden.

§ 3

Für Rechts- und Verwaltungshandlungen, die aus Anlass
der Durchführung dieses Gesetzes erforderlich werden, insbe-
sondere Berichtigungen, Eintragungen und Löschungen in öf-
fentlichen Büchern sowie Amtshandlungen der Vermessungs-
und Katasterverwaltung, sind Kosten weder zu erheben noch
zu erstatten.

§ 4

(1) 1In der Stadt Einbeck finden am 20. Januar 2013 in der
Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr eine Gemeindewahl und eine
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters statt. 2Die
in Satz 1 genannten Wahlen sind so durchzuführen, als seien
die §§ 1 und 2 bereits in Kraft getreten. 3Die Aufgaben der Ver-
tretung nach dem Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz
(NKWG) werden von einem Gremium wahrgenommen, das
sich aus den stimmberechtigten Mitgliedern der Verwaltungs-
ausschüsse der Gemeinde Kreiensen und der Stadt Einbeck
zusammensetzt, die diesen am Tag der Verkündung dieses Ge-
setzes angehören; den Vorsitz führt der Bürgermeister der
Stadt Einbeck. 4Sieht der Gebietsänderungsvertrag die Ein-
richtung von Ortschaften vor, so gilt für die Wahl der Ortsräte
§ 91 Abs. 2 NKomVG entsprechend. 5Die Mitgliederzahl der
Ortsräte bestimmt sich abweichend von § 91 Abs. 1 Satz 1
NKomVG nach dem Gebietsänderungsvertrag.

(2) 1Das Gremium nach Absatz 1 Satz 3 beruft die Wahllei-
tung sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Die
Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck machen die Na-
men und die Dienstanschrift der Wahlleitung öffentlich be-
kannt.

(3) Über die in § 21 Abs. 10 NKWG genannten Fälle hinaus
sind Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 2 und § 45 d Abs. 3
Satz 2 NKWG für die in Absatz 1 Satz 1 genannten Wahlen
auch nicht erforderlich für den Wahlvorschlag einer Partei
oder einer Wählergruppe, die am Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes im Rat der Gemeinde Kreiensen oder im Rat
der Stadt Einbeck mit mindestens einer Person vertreten war,
die aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei oder Wäh-
lergruppe gewählt worden war. 

(4) 1§ 24 Abs. 1 NKWG ist für die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Wahlen mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Mitglie-
derversammlungen der Parteiorganisationen in den in § 1
genannten Gemeinden in einer gemeinsamen Versammlung
die Bewerberinnen und Bewerber bestimmen oder die Dele-
gierten für die Bewerberbestimmung wählen. 2Satz 1 gilt für
die Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber auf Wahl-
vorschlägen von Wählergruppen (§ 24 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 2 NKWG) entsprechend.

(5) Für die in Absatz 1 genannten Wahlen gelten die Vor-
schriften des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes und
der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnung mit folgen-
den Maßgaben:

1. § 42 Abs. 6 Sätze 1 und 2 Nr. 2 sowie § 43 Abs. 3 NKWG
gelten entsprechend,

2. die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet abwei-
chend von § 21 Abs. 2 Satz 2 NKWG am 66. Tag vor der
Wahl um 18.00 Uhr,

3. die Zulassung der Wahlvorschläge erfolgt abweichend von
§ 28 Abs. 5 NKWG spätestens am 58. Tag vor der Wahl,

4. in § 16 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2
der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO)
ist jeweils nicht auf den 35., sondern auf den 42. Tag vor
der Wahl abzustellen und

5. ein Wahlschein kann abweichend von § 23 Abs. 5 Satz 1
NKWO bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 13.00 Uhr, be-
antragt werden.

§ 5

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 4 am Tag nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes in Kraft.

Hannover, den 18. Juli 2012 

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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Niedersächsisches Gesetz 
über den Brandschutz und die Hilfeleistung 

der Feuerwehr
(Niedersächsisches Brandschutzgesetz — NBrandSchG)

Vom 18. Juli 2012

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

E r s t e r  T e i l

Aufgaben und Befugnisse, Aufsicht und Meldepflicht

§   1 Brandschutz und Hilfeleistung
§   2 Aufgaben und Befugnisse der Gemeinden
§   3 Aufgaben der Landkreise
§   4 Weitere Aufgaben der Gemeinden mit Berufsfeuerwehr 
§   5 Aufgaben des Landes
§   6 Aufsicht
§   7 Meldepflicht

Z w e i t e r  T e i l

Feuerwehren

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeines

§ 8 Arten der Feuerwehren

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Berufsfeuerwehr

§ 9 Aufstellung und Auflösung
§ 10 Beschäftigte in der Berufsfeuerwehr

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Freiwillige Feuerwehr

§ 11 Aufstellung und Gliederung
§ 12 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
§ 13 Kinder- und Jugendfeuerwehren
§ 14 Hauptberufliche Wachbereitschaft

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Pflichtfeuerwehr

§ 15 Aufstellung, Verpflichtung zum Dienst und Auflösung 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Werkfeuerwehr

§ 16 Aufstellung, Berichtspflicht
§ 17 Auswärtiger Einsatz
§ 18 Übertragung gemeindlicher Aufgaben auf Werkfeuerwehren

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Kreisfeuerwehr

§ 19 Aufgabe und Gliederung

S i e b t e r  A b s c h n i t t

Führungskräfte

§ 20 Ehrenamtliche Führungskräfte in der Freiwilligen Feuerwehr
§ 21 Ehrenamtliche Führungskräfte in der Kreisfeuerwehr
§ 22 Ehrenamtliche Führungskräfte des Landes

A c h t e r  A b s c h n i t t

Einsatzleitung

§ 23 Leitung von Einsätzen
§ 24 Befugnisse der Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters

D r i t t e r  T e i l

Vorbeugender Brandschutz

§ 25 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
§ 26 Brandsicherheitswache
§ 27 Brandverhütungsschau

V i e r t e r  T e i l

Kosten, Entgeltfortzahlung, Schadensersatz 
und Entschädigung

§ 28 Kostentragung und Verteilung des Aufkommens der Feuer-
schutzsteuer

§ 29 Kosten bei Einsätzen 

§ 30 Kosten bei Nachbarschaftshilfe und übergemeindlichen Einsät-
zen

§ 31 Kosten bei Schiffsbrandbekämpfung und Einsätzen in den ur-
sprünglich gemeindefreien Gebieten

§ 32 Entgeltfortzahlung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

§ 33 Entschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

§ 34 Schadensersatz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

§ 35 Schadensersatz und Entschädigungen für Dritte

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 36 Verordnungsermächtigung

§ 37 Ordnungswidrigkeiten

§ 38 Anwendung anderer Vorschriften

§ 39 Einschränkung von Grundrechten

§ 40 Übergangsvorschrift

§ 41 Inkrafttreten

E r s t e r  T e i l

Aufgaben und Befugnisse, Aufsicht und Meldepflicht

§ 1

Brandschutz und Hilfeleistung

(1) Die Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender
und vorbeugender Brandschutz) sowie die Hilfeleistung bei
Unglücksfällen und bei Notständen (Hilfeleistung) sind Auf-
gaben der Gemeinden und Landkreise sowie des Landes.

(2) Brandschutz und Hilfeleistung obliegen den Gemeinden
und Landkreisen als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. 

§ 2

Aufgaben und Befugnisse der Gemeinden

(1) 1Den Gemeinden obliegen der abwehrende Brandschutz
und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet. 2Zur Erfüllung dieser
Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten,
zu unterhalten und einzusetzen. 3Dazu haben sie insbesondere

1. die erforderlichen Anlagen, Mittel, einschließlich Sonder-
löschmittel, und Geräte bereitzuhalten,

2. für eine Grundversorgung mit Löschwasser zu sorgen,

3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuer-
wehr zu sorgen und

4. Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen und fortzuschreiben
sowie Alarmübungen durchzuführen.

4Sie können dazu eine Feuerwehrbedarfsplanung aufstellen.

(2) 1Eine Gemeinde hat mit ihrer Feuerwehr auf Ersuchen
einer anderen Gemeinde oder auf Anforderung ihrer Auf-
sichtsbehörde Nachbarschaftshilfe zu leisten, soweit der ab-
wehrende Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet
dadurch nicht gefährdet werden. 2Bei einer großen selbständi-
gen Stadt tritt der Landkreis an die Stelle der Aufsichtsbehörde.
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(3) Den Gemeinden obliegt es, nach Maßgabe des § 26 für
Brandsicherheitswachen zu sorgen.

(4) 1Geht von einer baulichen Anlage oder von der sonstigen
Nutzung eines Grundstücks eine erhöhte Brandgefahr aus
oder würde davon im Fall eines Brandes, einer Explosion oder
eines anderen Schadensereignisses eine Gefahr für das Leben
oder die Gesundheit einer größeren Anzahl von Menschen
oder eine besondere Umweltgefährdung ausgehen, so kann
die Gemeinde die baurechtlich verantwortlichen Personen
(§ 56 der Niedersächsischen Bauordnung) dazu verpflichten,

1. die für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung über
die örtlichen Verhältnisse nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 hin-
aus erforderlichen Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel,
und Geräte bereitzuhalten oder der Gemeinde zur Verfü-
gung zu stellen, 

2. einen für die Brandbekämpfung erforderlichen Löschwas-
servorrat, der über die Grundversorgung nach § 2 Abs. 1
Satz 3 Nr. 2 hinausgeht, bereitzuhalten und

3. für die Funkversorgung der Feuerwehr innerhalb von Ge-
bäuden zu sorgen, soweit sie nicht durch die in § 3 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 genannten Anlagen sichergestellt ist, 

soweit dies für die verantwortliche Person zumutbar ist. 2Geht
eine der in Satz 1 genannten Gefahren von einer Anlage nach
§ 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
aus, so kann die Gemeinde auch deren Betreiber zu den in
Satz 1 genannten Maßnahmen verpflichten, soweit dies für den
Betreiber zumutbar ist. 3Beschäftigte der Gemeinde sind be-
fugt, zum Zweck der Prüfung der Voraussetzungen der Sätze 1
und 2 die dort genannten Grundstücke und Anlagen zu betre-
ten und zu besichtigen. 4Wurde eine in Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ge-
nannte Maßnahme bereits durch eine Entscheidung nach
baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten geregelt, so gelten die Sätze 1 bis 3 insoweit nicht. 5Die
Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn für das Grund-
stück oder die Anlage eine Werkfeuerwehr besteht.

§ 3

Aufgaben der Landkreise

(1) 1Den Landkreisen obliegen die übergemeindlichen Auf-
gaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung.
2Sie haben insbesondere

1. die Kreisfeuerwehr einzusetzen, 

2. Kreisfeuerwehrbereitschaften aufzustellen,

3. Alarm- und Einsatzpläne der Kreisfeuerwehr aufzustellen
und fortzuschreiben sowie Alarmübungen der Kreisfeuer-
wehr durchzuführen,

4. eine Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle einzurichten, ständig
zu besetzen und zu unterhalten,

5. die zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation
erforderlichen Anlagen einzurichten und zu unterhalten,
soweit nicht der Digitalfunk der Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden kann,

6. Feuerwehrtechnische Zentralen zur Unterbringung, Pflege
und Prüfung von Fahrzeugen, Geräten und Material so-
wie zur Durchführung von Ausbildungslehrgängen ein-
zurichten und zu unterhalten,

7. Ausbildungslehrgänge durchzuführen,

8. die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz zu beraten,

9. die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren und der
Pflichtfeuerwehren zu fördern und

10. die Freiwilligen Feuerwehren und die Pflichtfeuerweh-
ren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft zu
überprüfen.

(2) Den Landkreisen obliegt die Aufgabe der Brandverhü-
tungsschau nach Maßgabe des § 27. 

(3) Den kreisfreien Städten obliegen abweichend von § 18 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
nicht die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 und 8
bis 10.

(4) 1Die Landkreise haben auf Anforderung eines an ihr Ge-
biet angrenzenden anderen Landkreises mit ihrer Kreisfeuer-
wehr Hilfe zu leisten, wenn die innerhalb des anderen
Landkreises zur Verfügung stehenden Feuerwehren zur Besei-
tigung einer Gefahr nicht ausreichen und soweit der abweh-
rende Brandschutz und die Hilfeleistung in dem Gebiet des
helfenden Landkreises nicht gefährdet werden. 2Bei kreisfrei-
en Städten tritt die gemeindliche Feuerwehr an die Stelle der
Kreisfeuerwehr.

§ 4

Weitere Aufgaben der Gemeinden mit Berufsfeuerwehr 

Den Gemeinden mit Berufsfeuerwehr obliegen für ihr Ge-
biet auch die Aufgaben der Landkreise nach § 3 Abs. 1 Satz 2
Nrn. 4 bis 7 sowie Abs. 2. 

§ 5

Aufgaben des Landes

(1) 1Dem Land obliegen die zentralen Aufgaben des Brand-
schutzes und der Hilfeleistung. 2Es hat insbesondere

1. zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtungen und techni-
sche Prüfstellen einzurichten und zu unterhalten,

2. die Aus- und Fortbildung an den zentralen Aus- und Fort-
bildungseinrichtungen durchzuführen, 

3. Vorgaben für das Fernmeldewesen der Feuerwehren zu er-
lassen,

4. die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Gesetz zu beraten,

5. Brandschutzforschung, Brandschutznormung sowie Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu fördern,

6. Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes wahrzuneh-
men, soweit sie über das Gebiet eines Landkreises hinaus-
gehen,

7. die Einsätze der Feuerwehren und die Strukturen des ab-
wehrenden und des vorbeugenden Brandschutzes sowie
der Hilfeleistung zu erfassen und

8. die Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatz-
bereitschaft zu überprüfen.

(2) Dem Land obliegt die Bekämpfung von Schiffsbränden
und die Hilfeleistung auf Schiffen

1. in den landeseigenen Seehäfen Emden, Wilhelmshaven,
Brake, Cuxhaven und Bützfleth,

2. in den Hafenanlagen vor dem Rüstersieler Groden (Nieder-
sachsenbrücke) und dem Voßlapper Groden,

3. auf den Seewasserstraßen des Bundes und

4. auf den Binnenwasserstraßen des Bundes

a) auf der Ems von Stromkilometer 69,1 bis Stromkilome-
ter 0,

b) auf der Weser von Stromkilometer 85,25 bis Stromkilo-
meter 29,25 und

c) auf der Elbe von Stromkilometer 727,7 bis Stromkilo-
meter 632,

soweit nicht der Bund zuständig ist. 

(3) Das für Inneres zuständige Ministerium (Fachministe-
rium) kann Aufgaben nach Absatz 2 durch Vereinbarung dem
Bund oder Kommunen übertragen.

(4) 1Das Fachministerium kann einer juristischen Person
des Privatrechts mit ihrem Einverständnis durch Verwal-
tungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgaben
nach Absatz 2 zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in
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den Handlungsformen des öffentlichen Rechts übertragen,
wenn die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt und die Be-
liehene die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der Aufga-
ben bietet. 2In dem Verwaltungsakt oder dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag kann vorgesehen werden, dass die Belie-
hene die Befugnisse des § 24 ausüben und nach Maßgabe des
§ 31 Abs. 1 Sätze 1 und 3 Kostenerstattung verlangen kann.
3Die Beliehene unterliegt der Fachaufsicht des Fachministeri-
ums oder der von ihm bestimmten Landesbehörde.

(5) 1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung Gemeinden mit der Durchführung von Aufgaben nach
Absatz 2 zu beauftragen, wenn eine Vereinbarung nach
Absatz 3 nicht zustande kommt und die Beauftragung zur Si-
cherstellung der Bekämpfung von Schiffsbränden und der
Hilfeleistung auf Schiffen erforderlich ist. 2Die Gemeinden
führen die Aufgaben im Namen des Landes durch. 3Die Ge-
meinden unterliegen insoweit der Fachaufsicht des Fachminis-
teriums oder der von ihm bestimmten Landesbehörde. 

(6) 1Dem Land obliegen der abwehrende Brandschutz und
die Hilfeleistung in den ursprünglich gemeindefreien Gebie-
ten. 2Das Fachministerium kann Aufgaben nach Satz 1 durch
Vereinbarung Kommunen übertragen. 

§ 6

Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die Gemeinden und Landkreise für die
Aufgaben nach diesem Gesetz richtet sich nach den §§ 170 bis
176 NKomVG, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas an-
deres ergibt. 

(2) Die Aufsicht über die Gemeinden mit Berufsfeuerwehr
für die Aufgaben nach diesem Gesetz führt abweichend von
§ 171 Abs. 1 bis 3 NKomVG das Fachministerium oder die
von ihm bestimmte Landesbehörde. 

(3) 1Das Fachministerium richtet Aufsichtsbereiche ein. 2In
jedem Aufsichtsbereich wirkt eine Regierungsbrandmeisterin
oder ein Regierungsbrandmeister bei der Wahrnehmung der
dem Land nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben mit.

(4) 1Gemeinden und Landkreise haben ihrer Aufsichtsbe-
hörde über jeden Einsatz der Feuerwehr zu berichten. 2Große
selbständige Städte haben anstelle der Aufsichtsbehörde dem
Landkreis zu berichten. 

(5) Das Fachministerium kann anordnen, dass Einsätze der
Feuerwehren sowie Angaben über ihren Aufbau, ihre Ausrüs-
tung und ihre personelle Zusammensetzung in einer Ge-
schäftsstatistik erfasst werden.

§ 7

Meldepflicht

Wer einen Brand, einen Unglücksfall oder ein anderes Er-
eignis, durch das Menschen oder erhebliche Sachwerte ge-
fährdet sind, bemerkt, ist verpflichtet, unverzüglich die
Feuerwehr oder die Polizei zu benachrichtigen, wenn er die
Gefahr nicht selbst beseitigt.

Z w e i t e r  T e i l

Feuerwehren

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeines

§ 8

Arten der Feuerwehren

Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsfeuer-
wehren, die Freiwilligen Feuerwehren und die Pflichtfeuer-
wehren (gemeindliche Feuerwehren) als kommunale Einrich-
tungen sowie die Werkfeuerwehren.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Berufsfeuerwehr

§ 9

Aufstellung und Auflösung

(1) Gemeinden, deren Einwohnerzahl 100 000 übersteigt,
müssen, andere Gemeinden können eine Berufsfeuerwehr
aufstellen, ausrüsten, unterhalten und einsetzen. 

(2) 1Die Auflösung einer Berufsfeuerwehr bedarf der Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde. 2Die Zustimmung ist zu er-
teilen, wenn Brandschutz und Hilfeleistung auf andere Weise
sichergestellt sind.

§ 10

Beschäftigte in der Berufsfeuerwehr

(1) 1Die Beschäftigten im Brandbekämpfungs- und Hilfeleis-
tungsdienst (Einsatzdienst) der Berufsfeuerwehr sollen Beam-
tinnen oder Beamte sein. 2Ihre Ausbildung muss der für die
Beamtinnen und Beamten der Laufbahnen der Fachrichtung
Feuerwehr vorgeschriebenen Ausbildung entsprechen.

(2) 1Die Leiterin oder der Leiter der Berufsfeuerwehr ist für
die ständige Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr und für
alle Maßnahmen des Brandschutzes und der Hilfeleistung
verantwortlich. 2Sie oder er ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter
der Beschäftigten der Berufsfeuerwehr.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Freiwillige Feuerwehr

§ 11

Aufstellung und Gliederung

(1) Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr haben eine Freiwilli-
ge Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und
einzusetzen.

(2) 1Gemeinden mit Berufsfeuerwehr haben zusätzlich zur
Berufsfeuerwehr eine Freiwillige Feuerwehr aufzustellen,
auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen, wenn dies für
die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Satz 1 erfor-
derlich ist. 2Die Freiwillige Feuerwehr ist eigenständig zu or-
ganisieren.

(3) 1Die Freiwillige Feuerwehr hat eine Einsatzabteilung.
2Daneben können andere Abteilungen eingerichtet werden,
insbesondere die Kinder- und die Jugendfeuerwehr sowie die
Alters-, die Ehren- und die Musikabteilung.

(4) Die Freiwillige Feuerwehr soll für Ortsteile in Ortsfeuer-
wehren gegliedert werden. 

(5) 1Die Auflösung einer Ortsfeuerwehr bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde. 2Bei Ortsfeuerwehren einer gro-
ßen selbständigen Stadt bedarf es anstelle der Zustimmung
der Aufsichtsbehörde der Zustimmung des Landkreises. 3Die
Zustimmung ist zu erteilen, wenn Brandschutz und Hilfeleis-
tung ohne diese Ortsfeuerwehr sichergestellt sind.

§ 12

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

(1) 1Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verrichten
ihren Dienst ehrenamtlich. 2Ihnen dürfen aus ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit keine Nachteile in ihrem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis erwachsen.

(2) 1Der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann
angehören, wer Einwohnerin oder Einwohner der Gemeinde
ist, für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignet ist und das
16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet
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hat. 2Der Einsatzabteilung kann auch angehören, wer der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Ge-
meinde angehört und für Einsätze regelmäßig zur Verfügung
steht (Doppelmitglied).

(3) 1Nehmen Angehörige der Einsatzabteilung an Einsätzen
oder Alarmübungen der Feuerwehr teil, so sind sie während
der Dauer der Teilnahme, bei Einsätzen auch für den zur Wie-
derherstellung ihrer Arbeits- oder Dienstfähigkeit notwendi-
gen Zeitraum danach, von der Arbeits- oder Dienstleistung
freigestellt. 2Für die Teilnahme an Aus- oder Fortbildungsver-
anstaltungen während der Arbeitszeit sind sie freizustellen,
soweit nicht besondere Interessen des Arbeitgebers entgegen-
stehen. 3Führen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die
Brandschutzerziehung oder die Brandschutzaufklärung nach
§ 25 durch, so sind sie währenddessen von der Arbeits- oder
Dienstleistung freigestellt.

(4) 1Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr sind verpflichtet, an Einsätzen zur Brandbekämpfung
und Hilfeleistung sowie am Ausbildungs- und Übungsdienst
teilzunehmen. 2Näheres zu den Pflichten der Doppelmitglie-
der nach Absatz 2 Satz 2 kann durch Satzung geregelt werden.

(5) Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr können ihre Mitgliedschaft zeitweilig ruhen lassen,
wenn sie einen Grund dafür glaubhaft machen.

(6) Mit ihrem Einverständnis können Angehörige der Al-
tersabteilung auf Anforderung der Gemeindebrandmeisterin
oder des Gemeindebrandmeisters oder der Ortsbrandmeiste-
rin oder des Ortsbrandmeisters (§ 20 Abs. 1) zu Übungen und
auf Anforderung der Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters
(§ 23 Abs. 1) zu Einsätzen herangezogen werden, soweit sie
die hierfür erforderlichen gesundheitlichen und fachlichen
Anforderungen erfüllen.

§ 13

Kinder- und Jugendfeuerwehren

(1) 1Kinder- und Jugendfeuerwehren dienen insbesondere
der Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren. 2Die Ge-
meinden sind aufgerufen, sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu fördern und zu unterstützen.

(2) Mitglied der Kinderfeuerwehr kann sein, wer das 6. Le-
bensjahr, aber noch nicht das 12. Lebensjahr vollendet hat.

(3) Mitglied der Jugendfeuerwehr kann sein, wer das 10. Le-
bensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

(4) 1Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren sollen an dem
für sie angesetzten Ausbildungs- und Übungsdienst teilneh-
men. 2Sie dürfen nur zu Tätigkeiten herangezogen werden,
die nach den Umständen Leben und Gesundheit nicht gefähr-
den.

§ 14

Hauptberufliche Wachbereitschaft

1Eine Gemeinde ohne Berufsfeuerwehr kann die Freiwillige
Feuerwehr durch eine Abteilung „Hauptberufliche Wachbe-
reitschaft“ verstärken. 2Die in dieser Abteilung Beschäftigten
verrichten ihren Dienst nicht ehrenamtlich; sie sollen Beam-
tinnen oder Beamte sein. 3§ 10 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Pflichtfeuerwehr

§ 15

Aufstellung, Verpflichtung zum Dienst und Auflösung

(1) Sind in einer Gemeinde der abwehrende Brandschutz
und die Hilfeleistung nicht durch die Freiwillige Feuerwehr
oder die Berufsfeuerwehr sichergestellt, so ist eine Pflichtfeu-
erwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzu-
setzen.

(2) 1Zum Dienst in der Pflichtfeuerwehr ist verpflichtet, wer
zum Dienst herangezogen ist. 2Die Gemeinde regelt durch Sat-
zung, wer zum Dienst herangezogen werden kann. 3Herange-
zogen werden können nur Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde, 

1. die gesundheitlich für den Einsatzdienst geeignet sind,

2. die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 55. Lebensjahr
vollendet haben und

3. deren Verpflichtung zum Dienst mit ihren beruflichen
oder sonstigen Pflichten vereinbar ist. 

(3) § 11 Abs. 3 bis 5, § 12 Abs. 1 bis 4 und 6, die §§ 13 und
20 Abs. 1 bis 4 und 7 bis 9 sowie die §§ 32 bis 35 sind entspre-
chend anzuwenden.

(4) Die Pflichtfeuerwehr ist aufzulösen, wenn der abweh-
rende Brandschutz und die Hilfeleistung durch die Freiwillige
Feuerwehr oder die Berufsfeuerwehr sichergestellt sind. 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Werkfeuerwehr

§ 16

Aufstellung, Berichtspflicht

(1) 1Wirtschaftliche Unternehmen und Träger öffentlicher
Einrichtungen können zur Sicherstellung des Brandschutzes
und der Hilfeleistung auf eigene Kosten allein oder gemein-
sam eine betriebliche Feuerwehr aufstellen, ausrüsten, unter-
halten und einsetzen. 2Die betriebliche Feuerwehr wird vom
Fachministerium oder von der von ihm bestimmten Landes-
behörde auf Antrag als Werkfeuerwehr anerkannt, wenn Auf-
bau, Ausrüstung und Ausbildung sowie fachliche Eignung der
Leiterin oder des Leiters den an den Brandschutz und die Hil-
feleistung zu stellenden Anforderungen entsprechen. 3Liegen
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vor, so
ist sie zu widerrufen.

(2) Wird eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter bestellt, so
ist dies dem Fachministerium oder der von ihm bestimmten
Landesbehörde anzuzeigen.

(3) Das Fachministerium oder die von ihm bestimmte Lan-
desbehörde kann wirtschaftliche Unternehmen und Träger öf-
fentlicher Einrichtungen verpflichten, auf eigene Kosten eine
Werkfeuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten
und einzusetzen, wenn von einer baulichen Anlage oder einer
Anlage nach § 3 Abs. 5 BImSchG des wirtschaftlichen Unter-
nehmens oder der öffentlichen Einrichtung eine erhöhte
Brandgefahr ausgeht oder im Fall eines Brandes, einer Explo-
sion oder eines anderen Schadensereignisses eine Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit einer größeren Anzahl von
Menschen oder eine besondere Umweltgefährdung ausgehen
würde.

(4) Die Aufgaben und Befugnisse der gemeindlichen Feuer-
wehr und die Meldepflicht nach § 7 werden durch das Beste-
hen einer Werkfeuerwehr nicht berührt.

(5) Das wirtschaftliche Unternehmen oder der Träger der öf-
fentlichen Einrichtung hat der Gemeinde über jeden Einsatz
der Werkfeuerwehr zu berichten.

(6) Das Fachministerium oder die von ihm bestimmte Lan-
desbehörde überwacht das Vorliegen der Voraussetzungen
der Anerkennungen nach Absatz 1 Satz 2 und die Einhaltung
der Anordnungen nach Absatz 3.

§ 17

Auswärtiger Einsatz

1Die Werkfeuerwehr ist verpflichtet, zur Brandbekämpfung
und zur Hilfeleistung auf Ersuchen der Gemeinde auch außer-
halb des wirtschaftlichen Unternehmens oder der öffentli-
chen Einrichtung tätig zu werden, soweit der abwehrende
Brandschutz und die Hilfeleistung im eigenen Bereich nicht
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gefährdet werden. 2Die durch einen Einsatz nach Satz 1 ent-
standenen Kosten sind von der Gemeinde zu erstatten, auf de-
ren Gebiet die Werkfeuerwehr eingesetzt war.

§ 18

Übertragung gemeindlicher Aufgaben 
auf Werkfeuerwehren

(1) 1Eine Gemeinde kann die Aufgaben des abwehrenden
Brandschutzes und der Hilfeleistung in ihrem Gebiet oder in
einem Teil ihres Gebiets durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
auf den Träger einer Werkfeuerwehr zur Wahrnehmung im
eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentli-
chen Rechts übertragen, wenn die Beleihung im öffentlichen
Interesse liegt und der Beliehene die Gewähr für eine sachge-
rechte Erfüllung der Aufgaben bietet. 2In dem öffentlich-recht-
lichen Vertrag kann vorgesehen werden, dass der Beliehene
nach Maßgabe der §§ 29 und 30 Kosten erhebt. 3Der öffent-
lich-rechtliche Vertrag bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde und des Fachministeriums oder der von ihm
bestimmten Landesbehörde. 4Die Zustimmung ist zu erteilen,
wenn die Werkfeuerwehr den Brandschutz und die Hilfeleis-
tung im Gemeindegebiet oder dem Teil des Gemeindegebiets
sicherstellen kann und der Brandschutz und die Hilfeleistung
im eigenen Bereich nicht gefährdet werden. 

(2) 1Soweit Aufgaben nach Absatz 1 übertragen wurden, gilt
die Werkfeuerwehr als gemeindliche Feuerwehr. 2Insoweit
unterliegt sie der Fachaufsicht der Gemeinde. 3Hat die Ge-
meinde die Aufgaben in ihrem gesamten Gebiet übertragen, so
nimmt die Leiterin oder der Leiter der Werkfeuerwehr die
Aufgaben der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeinde-
brandmeisters wahr, ansonsten die der Ortsbrandmeisterin
oder des Ortsbrandmeisters.

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Kreisfeuerwehr

§ 19

Aufgabe und Gliederung

(1) Die gemeindlichen Feuerwehren in einem Landkreis so-
wie die vom Landkreis unterhaltenen Feuerwehrtechnischen
Zentralen bilden die Kreisfeuerwehr.

(2) Die Kreisfeuerwehr führt Einsätze durch, die von der ge-
meindlichen Feuerwehr, auch bei Inanspruchnahme von
Nachbarschaftshilfe, nicht zu bewältigen sind (übergemeind-
liche Einsätze).

(3) 1Landkreise mit mehr als 60 Ortsfeuerwehren oder mit
einer großen selbständigen Stadt sollen in Brandschutzab-
schnitte gegliedert werden. 2Kreisangehörige Gemeinden mit
Berufsfeuerwehr bilden jeweils einen Brandschutzabschnitt. 

(4) 1Der Landkreis stellt aus der Kreisfeuerwehr mindestens
eine Kreisfeuerwehrbereitschaft auf. 2Ist der Landkreis in
Brandschutzabschnitte gegliedert, so ist für jeden Abschnitt
aus dessen Feuerwehren mindestens eine Kreisfeuerwehrbe-
reitschaft aufzustellen. 3Einheiten einer Berufsfeuerwehr sind
nur im Einvernehmen mit der Gemeinde in eine Kreisfeuer-
wehrbereitschaft einzubeziehen.

(5) 1Kreisfreie Städte haben keine Kreisfeuerwehr. 2Sie sol-
len in Brandschutzabschnitte gegliedert werden. 3Sie können
Kreisfeuerwehrbereitschaften aufstellen.

S i e b t e r  A b s c h n i t t

Führungskräfte

§ 20

Ehrenamtliche Führungskräfte 
in der Freiwilligen Feuerwehr

(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr einer Gemeinde wird von der
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister

geleitet. 2Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin
oder dem Ortsbrandmeister geleitet. 3Die Ortsbrandmeisterin-
nen und die Ortsbrandmeister sind der Gemeindebrandmeis-
terin oder dem Gemeindebrandmeister unterstellt. 

(2) 1Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-
meister sowie die Ortsbrandmeisterinnen und die Ortsbrand-
meister haben mindestens eine Stellvertreterin oder einen
Stellvertreter. 2Eine Gemeinde mit Ortsfeuerwehren kann die-
se räumlich in Bereiche zusammenfassen; in diesem Fall hat
die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister
für jeden Bereich eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-
ter.

(3) 1Gemeindebrandmeisterinnen und Gemeindebrandmeis-
ter, Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister sowie ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter müssen persönlich und
fachlich geeignet sein. 2Sie müssen insbesondere praktische
Erfahrungen im Feuerwehrdienst besitzen und an den vorge-
schriebenen Ausbildungslehrgängen einer zentralen Ausbil-
dungseinrichtung eines Landes mit Erfolg teilgenommen
haben.

(4) 1Gemeindebrandmeisterinnen und Gemeindebrandmeis-
ter, Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister sowie ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden jeweils für die
Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis beru-
fen. 2Ihre Amtszeit endet spätestens mit Ablauf des Monats, in
dem sie das 63. Lebensjahr vollenden. 3Über ihre Ernennung
beschließt der Rat der Gemeinde nach Anhörung der Kreis-
brandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters auf Vorschlag
nach Absatz 5 oder 6.

(5) 1Als Gemeindebrandmeisterin, Gemeindebrandmeister,
Stellvertreterin oder Stellvertreter ist vorgeschlagen, wer in ei-
ner hierzu einberufenen Versammlung der Angehörigen der
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr mit Ausnahme
der Doppelmitglieder nach § 12 Abs. 2 Satz 2 die Mehrheit der
Stimmen der Anwesenden erhält. 2In Gemeinden mit Ortsfeu-
erwehren ist abweichend von Satz 1 vorgeschlagen, wer die
Mehrheit der Stimmen der Ortsbrandmeisterinnen und Orts-
brandmeister und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter
erhält.

(6) Als Ortsbrandmeisterin, Ortsbrandmeister, Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter ist vorgeschlagen, wer in einer hierzu
einberufenen Versammlung der Angehörigen der Einsatzab-
teilung der Ortsfeuerwehr mit Ausnahme der Doppelmitglie-
der nach § 12 Abs. 2 Satz 2 die Mehrheit der Stimmen der
Anwesenden erhält.

(7) 1Gemeindebrandmeisterinnen und Gemeindebrandmeis-
ter, Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister sowie ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter können vom Rat der Ge-
meinde vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden, wenn
dies zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleis-
tung notwendig ist. 2Der Beschluss des Rates bedarf einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 3Vor der Be-
schlussfassung hört der Rat die Kreisbrandmeisterin oder den
Kreisbrandmeister und die nach Absatz 5 oder 6 am Ernen-
nungsverfahren zu Beteiligenden.

(8) Eine Gemeindebrandmeisterin soll nicht gleichzeitig
Ortsbrandmeisterin, ein Gemeindebrandmeister nicht gleich-
zeitig Ortsbrandmeister sein.

(9) In Städten führt die Gemeindebrandmeisterin oder der
Gemeindebrandmeister die Bezeichnung Stadtbrandmeisterin
oder Stadtbrandmeister.

§ 21

Ehrenamtliche Führungskräfte
in der Kreisfeuerwehr

(1) 1Die Kreisfeuerwehr wird von der Kreisbrandmeisterin
oder dem Kreisbrandmeister geleitet. 2Die Kreisbrandmeiste-
rin oder der Kreisbrandmeister wirkt auch bei der Wahrneh-
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mung der dem Landkreis nach diesem Gesetz obliegenden
Aufgaben mit. 3Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrand-
meister hat mindestens eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter.

(2) 1Ist der Landkreis in Brandschutzabschnitte gegliedert,
so werden deren Kreisfeuerwehrbereitschaften jeweils von ei-
ner Abschnittsleiterin oder einem Abschnittsleiter geleitet.
2Die Abschnittsleiterinnen und Abschnittsleiter nehmen die
Aufgaben der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeis-
ters in ihrem Brandschutzabschnitt wahr. 3Sie sind der Kreis-
brandmeisterin oder dem Kreisbrandmeister unterstellt. 4Sie
haben jeweils mindestens eine Stellvertreterin oder einen
Stellvertreter.

(3) 1Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Ab-
schnittsleiterinnen und Abschnittsleiter sowie ihre Stellver-
treterinnen und Stellvertreter werden jeweils für die Dauer
von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.
2§ 20 Abs. 3 und 4 Satz 2 gilt entsprechend. 3Über ihre Ernen-
nung beschließt der Kreistag nach Anhörung der Regierungs-
brandmeisterin oder des Regierungsbrandmeisters auf Vor-
schlag nach Absatz 4 oder 5.

(4) Als Kreisbrandmeisterin, Kreisbrandmeister, Stellvertre-
terin oder Stellvertreter ist vorgeschlagen, wer die Mehrheit
der Stimmen der Gemeindebrandmeisterinnen, Gemeinde-
brandmeister, Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister
im Landkreis erhält.

(5) Als Abschnittsleiterin, Abschnittsleiter, Stellvertreterin
oder Stellvertreter ist vorgeschlagen, wer die Mehrheit der
Stimmen der Gemeindebrandmeisterinnen, Gemeindebrand-
meister, Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister im je-
weiligen Brandschutzabschnitt erhält.

(6) 1Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Ab-
schnittsleiterinnen und Abschnittsleiter sowie ihre Stellver-
treterinnen und Stellvertreter können vom Kreistag vor Ablauf
ihrer Amtszeit abberufen werden, wenn dies zur Sicherstel-
lung des Brandschutzes und der Hilfeleistung notwendig ist.
2Der Beschluss des Kreistages bedarf einer Mehrheit von zwei
Dritteln seiner Mitglieder. 3Vor der Beschlussfassung hört der
Kreistag die Regierungsbrandmeisterin oder den Regierungs-
brandmeister und die nach Absatz 4 oder 5 am Ernennungs-
verfahren zu Beteiligenden.

(7) 1Eine Kreisbrandmeisterin darf nicht gleichzeitig Ab-
schnittsleiterin, Gemeindebrandmeisterin oder Ortsbrandmeis-
terin, ein Kreisbrandmeister nicht gleichzeitig Abschnittslei-
ter, Gemeindebrandmeister oder Ortsbrandmeister sein. 2Eine
Abschnittsleiterin darf nicht gleichzeitig Gemeindebrandmeis-
terin oder Ortsbrandmeisterin, ein Abschnittsleiter nicht gleich-
zeitig Gemeindebrandmeister oder Ortsbrandmeister sein.

(8) 1In kreisfreien Städten ohne Berufsfeuerwehr nimmt die
Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister die
Aufgaben der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeis-
ters wahr. 2In kreisfreien Städten mit Berufsfeuerwehr nimmt
die Leiterin oder der Leiter der Berufsfeuerwehr die Aufgaben
der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters wahr.

(9) In kreisangehörigen Gemeinden mit Berufsfeuerwehr
nimmt eine Angehörige oder ein Angehöriger der Berufsfeuer-
wehr die Aufgaben der Abschnittsleiterin oder des Ab-
schnittsleiters wahr.

(10) In der Region Hannover führt die Kreisbrandmeisterin
oder der Kreisbrandmeister die Bezeichnung Regionsbrand-
meisterin oder Regionsbrandmeister.

§ 22

Ehrenamtliche Führungskräfte des Landes

(1) Das Fachministerium bestellt für jeden Aufsichtsbereich
eine Regierungsbrandmeisterin oder einen Regierungsbrand-
meister.

(2) 1Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrand-
meister werden jeweils auf Vorschlag nach Absatz 3 für die
Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis zum
Land berufen. 2§ 20 Abs. 3 und 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Als Regierungsbrandmeisterin oder Regierungsbrand-
meister ist vorgeschlagen, wer im Aufsichtsbereich die Mehr-
heit der Stimmen der Kreisbrandmeisterinnen, Kreisbrand-
meister, Abschnittsleiterinnen, Abschnittsleiter sowie der Ge-
meindebrandmeisterinnen und Gemeindebrandmeister der
Gemeinden mit Berufsfeuerwehr erhält.

(4) Eine Regierungsbrandmeisterin darf nicht gleichzeitig
Kreisbrandmeisterin, Abschnittsleiterin, Gemeindebrandmeis-
terin oder Ortsbrandmeisterin, ein Regierungsbrandmeister
nicht gleichzeitig Kreisbrandmeister, Abschnittsleiter, Ge-
meindebrandmeister oder Ortsbrandmeister sein.

A c h t e r  A b s c h n i t t

Einsatzleitung

§ 23

Leitung von Einsätzen

(1) 1Die Leitung von Einsätzen zur Brandbekämpfung und
zur Hilfeleistung obliegt der Einsatzleiterin oder dem Einsatz-
leiter der gemeindlichen Feuerwehr. 2Trifft in Gemeinden mit
Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr zuerst am Einsatz-
ort ein, so übernimmt die Berufsfeuerwehr nach ihrem Ein-
treffen die Einsatzleitung.

(2) 1Soweit in wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentli-
chen Einrichtungen eine Werkfeuerwehr vorhanden ist, hat
die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter der gemeindlichen
Feuerwehr die Werkfeuerwehr an dem Einsatz zu beteiligen.
2Die Empfehlungen der Leitung der Werkfeuerwehr soll die
Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter bei den von ihr oder ihm
zu treffenden Maßnahmen berücksichtigen.

(3) 1Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister
kann bei einer Gefahrenlage in einem Landkreis, die über das
Gebiet einer Gemeinde hinausgeht oder wegen ihrer Art oder
ihres Ausmaßes abgestimmter Maßnahmen bedarf, die Lei-
tung des Einsatzes der gemeindlichen Feuerwehr überneh-
men. 2Dies gilt nicht in Gemeinden mit Berufsfeuerwehr. 3Die
Sätze 1 und 2 sind für die Abschnittsleiterin oder den Ab-
schnittsleiter entsprechend anzuwenden, wenn die Gefahren-
lage nach Satz 1 auf einen Brandschutzabschnitt beschränkt
ist.

(4) 1Bei Gefahrenlagen, die über das Gebiet eines Landkrei-
ses oder einer kreisfreien Stadt hinausgehen oder die wegen
ihrer Art oder ihres Ausmaßes abgestimmter Maßnahmen be-
dürfen, kann das Fachministerium oder die von ihm bestimm-
te Landesbehörde den Kommunen Weisungen erteilen, die
Einsatzleiterin oder den Einsatzleiter bestimmen oder die Ein-
satzleitung übernehmen, wenn ein dringendes öffentliches In-
teresse dies erfordert. 2Die Vorschriften über die Kosten des
Einsatzes bleiben hiervon unberührt.

(5) 1Die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter hat bei der Be-
kämpfung eines Waldbrandes die zuständigen Waldbrandbe-
auftragten (§ 18 des Niedersächsischen Gesetzes über den
Wald und die Landschaftsordnung) zu beteiligen. 2Deren
Empfehlungen soll die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter
bei den von ihr oder ihm zu treffenden Maßnahmen berück-
sichtigen.

§ 24

Befugnisse der Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters

1Die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter trifft die für die
Durchführung eines Einsatzes erforderlichen Maßnahmen.
2Sie oder er kann insbesondere

1. Sicherungsmaßnahmen treffen, die erforderlich sind, da-
mit die Feuerwehr am Einsatzort ungehindert tätig sein
kann,
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2. Maßnahmen zur Verhütung einer Brandausbreitung tref-
fen,

3. anordnen, dass die Feuerwehren Grundstücke und Gebäu-
de zur Brandbekämpfung oder zur Hilfeleistung betreten
dürfen,

4. Eigentümerinnen, Eigentümern, Besitzerinnen und Besit-
zern von Fahrzeugen, Löschmitteln sowie anderer zur
Brandbekämpfung oder zur Hilfeleistung geeigneter Geräte
und Einrichtungen verpflichten, diese der Feuerwehr zur
Verfügung zu stellen, und

5. Personen, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das
55. Lebensjahr vollendet haben, bei einem Brand, einem
Unglücksfall oder einem Notstand zur Hilfe verpflichten,
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erfor-
derlich ist. 

3Die Hilfe nach Satz 2 Nr. 5 darf nur verweigert werden, wenn
sie zu einer erheblichen eigenen Gefährdung oder zur Verlet-
zung anderer wichtiger Pflichten führen würde.

D r i t t e r  T e i l

Vorbeugender Brandschutz

§ 25

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

1Durch Brandschutzerziehung sollen Kinder und durch
Brandschutzaufklärung sollen Erwachsene in die Lage ver-
setzt werden, Brandgefahren zu erkennen, sich im Brandfall
richtig zu verhalten und einfache Maßnahmen zur Selbsthilfe
durchzuführen. 2Die Gemeinden sind aufgerufen, die Brand-
schutzerziehung und die Brandschutzaufklärung im Rahmen
ihrer Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen.

§ 26

Brandsicherheitswache

(1) 1Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine er-
höhte Brandgefahr besteht und bei denen im Fall eines Bran-
des eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche
Sachwerte gefährdet wären, dürfen nur bei Anwesenheit einer
Brandsicherheitswache durchgeführt werden. 2Der Veranstal-
ter oder der Veranlasser der Maßnahme hat die Brandsicher-
heitswache bei der Gemeinde anzufordern, in deren Gebiet
die Veranstaltung oder die Maßnahme durchgeführt werden
soll, es sei denn, dass die Brandsicherheitswache bei einer
Veranstaltung oder Maßnahme nach Absatz 2 Satz 2 von der
Werkfeuerwehr gestellt wird.

(2) 1Die Brandsicherheitswache wird auf Anordnung der
Gemeinde von der gemeindlichen Feuerwehr gestellt.
2Werden Veranstaltungen oder Maßnahmen innerhalb eines
wirtschaftlichen Unternehmens oder einer öffentlichen Ein-
richtung mit Werkfeuerwehr durchgeführt, so hat der Veran-
stalter oder Veranlasser die Brandsicherheitswache durch die
Werkfeuerwehr sicherzustellen, soweit sie für diese Aufgabe
verfügbar ist.

(3) Die Leiterin oder der Leiter einer Brandsicherheitswache
kann Anordnungen treffen, die zur Verhütung und zur Ab-
wehr von Gefahren durch Brände sowie zur Sicherung der
Rettungswege und der Angriffswege erforderlich sind.

§ 27

Brandverhütungsschau

(1) 1Geht von einer baulichen Anlage oder einer Anlage
nach § 3 Abs. 5 BImSchG eine erhöhte Brandgefahr aus oder
würde davon im Fall eines Brandes, einer Explosion oder ei-
nes anderen Schadensereignisses eine besondere Umweltge-
fährdung oder eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit
einer größeren Anzahl von Menschen oder für erhebliche
Sachwerte ausgehen, so ist diese Anlage in regelmäßigen Zeit-

abständen auf ihre Brandsicherheit zu prüfen (Brandverhü-
tungsschau). 2Es ist insbesondere zu prüfen, ob Mängel
vorliegen, die zu einer Brandgefahr führen können und ob
Mängel vorliegen, die die Rettung von Menschen gefährden
oder wirksame Löscharbeiten behindern können. 

(2) 1Für die Durchführung der Brandverhütungsschau sind
vom Landkreis (§ 3 Abs. 2) Brandschutzprüferinnen oder
Brandschutzprüfer zu bestellen. 2In Gemeinden mit Berufs-
feuerwehr (§ 4) wird die Brandverhütungsschau von den da-
für bestellten Beschäftigten der Berufsfeuerwehr durch-
geführt. 3Die Landkreise und Gemeinden mit Berufsfeuerwehr
können die Durchführung der Brandverhütungsschau auch
geeigneten Dritten überlassen. 4Die gemäß Satz 1 oder 2 be-
stellten Personen sind befugt, zum Zweck der Brandverhü-
tungsschau Gebäude und Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 und
die zugehörigen Grundstücke zu betreten und zu besichtigen;
sie können dabei Personen nach Satz 3 hinzuziehen.

(3) 1Landkreise und Gemeinden mit Berufsfeuerwehr sollen
in Brandverhütungsschaubereiche gegliedert werden, wenn
dies aufgrund der Zahl der Gebäude und Anlagen nach Absatz 1
Satz 1 und zur Sicherstellung regelmäßiger Überprüfungen er-
forderlich ist. 2Eine gemäß Absatz 2 Satz 1 oder 2 bestellte Per-
son soll nur für einen Brandverhütungsschaubereich zuständig
sein. 

(4) 1Landkreise und Gemeinden mit Berufsfeuerwehr kön-
nen Maßnahmen treffen, die zur Verhütung von Bränden oder
Explosionen sowie zur Beseitigung von Mängeln nach
Absatz 1 Satz 2 erforderlich sind. 2Dies gilt, soweit die Zustän-
digkeit anderweitig gesetzlich bestimmt ist, nur für unauf-
schiebbare Maßnahmen.

V i e r t e r  T e i l

Kosten, Entgeltfortzahlung, Schadensersatz 
und Entschädigung

§ 28

Kostentragung und Verteilung des Aufkommens 
der Feuerschutzsteuer

(1) Die Kommunen und das Land tragen jeweils die Kosten,
die ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz entstehen. 

(2) 1Die Kommunen erhalten für die Durchführung ihrer
Aufgaben nach diesem Gesetz vom Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer, soweit dieses im Kalenderjahr nicht mehr als
36 Millionen Euro beträgt, 75 vom Hundert, höchstens jedoch
24 Millionen Euro. 2Übersteigt das Aufkommen im Kalender-
jahr 36 Millionen Euro, so erhalten die Kommunen zusätzlich
75 vom Hundert des den Betrag von 36 Millionen Euro über-
steigenden Anteils. 3Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Mit-
tel werden den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den
kreisangehörigen Gemeinden mit Berufsfeuerwehr schlüssel-
mäßig zugewiesen. 4Die übrigen Gemeinden erhalten von den
Landkreisen Zuweisungen aus den diesen zugewiesenen Mit-
teln. 5Die Verteilung nach den Sätzen 3 und 4 wird vom Fach-
ministerium durch Richtlinien geregelt.

(3) Der dem Land verbleibende Anteil des Aufkommens der
Feuerschutzsteuer darf ausschließlich für Zwecke des Brand-
schutzes verwendet werden.

§ 29

Kosten bei Einsätzen

(1) 1Der Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren und der
Kreisfeuerwehren ist bei Bränden, bei Notständen durch Na-
turereignisse und bei Hilfeleistungen zur Rettung von Men-
schen aus akuter Lebensgefahr unentgeltlich. 2Abweichend
von Satz 1 können die Kommunen gegen Verursacherinnen
und Verursacher nach allgemeinen Vorschriften Ansprüche
auf Ersatz der Aufwendungen für den Einsatz geltend ma-
chen, wenn eine Gefährdungshaftung besteht.
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(2) 1Die Kommunen können Gebühren nach dem Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) erheben

1. für Einsätze nach Absatz 1 Satz 1, die vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht worden sind, 

2. für andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Einsätze,
die dem abwehrenden Brandschutz oder der Hilfeleistung
dienen,

3. für freiwillige Einsätze und

4. für die Stellung einer Brandsicherheitswache (Absatz 4
Satz 2).

2In der Gebührensatzung können Pauschalbeträge für einzel-
ne Leistungen festgelegt werden; dabei ist insbesondere der
Zeitaufwand für die Leistung zu berücksichtigen. 3Für freiwil-
lige Einsätze kann auch ein privatrechtliches Entgelt erhoben
werden.

(3) Die Kommunen können, auch bei gemäß Absatz 1 Satz 1
und Absatz 2 Satz 1 unentgeltlichen Einsätzen, die Erstattung
folgender Kosten verlangen, soweit sie nicht bei der Kalkulati-
on der Gebühren berücksichtigt worden sind:

1. Kosten für Sonderlöschmittel und Sondereinsatzmittel,
die bei einer Brandbekämpfung oder Hilfeleistung in ei-
nem Gewerbe- oder Industriebetrieb eingesetzt worden
sind, sowie die Kosten für die Entsorgung der eingesetzten
Sonderlöschmittel und Sondereinsatzmittel,

2. Kosten für die Entsorgung von Löschwasser, das bei der
Brandbekämpfung in einem Gewerbe- oder Industriebe-
trieb mit Schadstoffen belastet worden ist.

(4) 1Gebühren- oder kostenerstattungspflichtig ist, 

1. wer durch sein Verhalten den Einsatz erforderlich ge-
macht hat; § 6 des Niedersächsischen Gesetzes über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) gilt ent-
sprechend,

2. wer Eigentümerin oder Eigentümer der Sache ist oder wer
die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, deren Zu-
stand den Einsatz erforderlich gemacht hat; § 7 Nds. SOG
gilt entsprechend, 

3. wer den Auftrag für den Einsatz gegeben hat oder wer In-
teresse an dem Einsatz gehabt hat,

4. wer vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos den Einsatz
einer Feuerwehr ausgelöst hat.

2Stellt die Gemeinde für eine Veranstaltung oder Maßnahme
eine Brandsicherheitswache, so ist gebühren- oder kostener-
stattungspflichtig, wer die Veranstaltung oder Maßnahme
durchgeführt hat. 

(5) Der Betreiber einer Brandmeldeanlage ist gebühren- oder
kostenerstattungspflichtig, wenn der Einsatz durch eine
Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand vor-
gelegen hat.

§ 30

Kosten bei Nachbarschaftshilfe und 
übergemeindlichen Einsätzen

(1) 1Die Nachbarschaftshilfe nach § 2 Abs. 2 ist unentgelt-
lich. 2Abweichend von Satz 1 hat eine Gemeinde einer nach
§ 2 Abs. 2 Nachbarschaftshilfe leistenden Gemeinde die Kos-
ten zu ersetzen, wenn

1. die Nachbarschaftshilfe in mehr als 15 Kilometer Entfer-
nung (Luftlinie) von der Gemeindegrenze geleistet wird
oder 

2. die Nachbarschaftshilfe notwendig wurde, weil die anfor-
dernde Gemeinde die nach den örtlichen Verhältnissen er-
forderlichen Anlagen, Mittel und Geräte nicht bereit-
gehalten hat.

(2) Die Hilfe nach § 3 Abs. 4 ist unentgeltlich. 

(3) Die Gemeinden haben für übergemeindliche Einsätze im
Rahmen der Kreisfeuerwehr (§ 19 Abs. 2) einen Anspruch auf
anteiligen Ersatz ihrer Kosten gegen den Landkreis nur, soweit
der Landkreis Gebühren oder Kostenerstattung erhält.

§ 31

Kosten bei Schiffsbrandbekämpfung und Einsätzen
in den ursprünglich gemeindefreien Gebieten

(1) 1Das Land kann nach Maßgabe des Niedersächsischen
Verwaltungskostengesetzes die Erstattung der Kosten verlan-
gen, die für die Bekämpfung von Schiffsbränden und für Hilfe-
leistungen auf Schiffen nach § 5 Abs. 2 entstehen. 2Soweit das
Land diese Aufgaben nach § 5 Abs. 3 einer Kommune übertra-
gen hat, kann diese stattdessen Gebühren gemäß § 5 NKAG
erheben. 3§ 29 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 und 4 Satz 1 gilt ent-
sprechend.

(2) Soweit das Land eine Gemeinde nach § 5 Abs. 5 mit der
Bekämpfung von Schiffsbränden und der Hilfeleistung auf
Schiffen beauftragt hat, erstattet es der Gemeinde die dadurch
entstehenden erheblichen und notwendigen Kosten.

(3) 1Das Land kann nach Maßgabe des Niedersächsischen
Verwaltungskostengesetzes die Erstattung der Kosten verlan-
gen, die bei Einsätzen in den ursprünglich gemeindefreien Ge-
bieten nach § 5 Abs. 6 Satz 1 entstehen, es sei denn, dass der
Einsatz nach § 29 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 unentgeltlich wä-
re; § 29 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 2Soweit das Land diese
Aufgaben nach § 5 Abs. 6 Satz 2 einer Kommune übertragen
hat, kann diese stattdessen Gebühren erheben; § 29 Abs. 1 bis 4
Satz 1 gilt entsprechend.

§ 32

Entgeltfortzahlung für Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr

(1) 1Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die als Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer oder zur Ausbildung be-
schäftigt sind, ist für die Dauer einer Freistellung nach § 12
Abs. 3 das Arbeitsentgelt, das sie ohne Teilnahme am Feuer-
wehrdienst bei regelmäßiger Arbeitsleistung erhalten hätten,
von ihrem Arbeitgeber fortzuzahlen. 2Ferner ist solchen Mit-
gliedern während einer Arbeitsunfähigkeit, die auf den Feuer-
wehrdienst zurückzuführen ist, von ihrem Arbeitgeber für die
Dauer von bis zu sechs Wochen das Arbeitsentgelt fortzuzah-
len, das sie bei regelmäßiger Arbeitsleistung erhalten hätten,
auch wenn sich aus gesetzlichen, tarif- oder arbeitsvertragli-
chen Regelungen eine geringere Entgeltfortzahlungsverpflich-
tung ergeben würde.

(2) 1Die Gemeinde hat privaten Arbeitgebern auf Antrag das
nach Absatz 1 Satz 1 fortgezahlte Arbeitsentgelt und die Ar-
beitgeberanteile der Beiträge zur Sozialversicherung und zur
Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. 2Dasselbe gilt hinsicht-
lich des Arbeitsentgelts, das während einer Arbeitsunfähig-
keit nach Absatz 1 Satz 2 fortgezahlt worden ist. 3Der Erstat-
tungsanspruch des privaten Arbeitgebers besteht nicht, soweit
ihm nach anderen gesetzlichen Bestimmungen ein Erstat-
tungsanspruch gegen Dritte zusteht. 4Liegt ein Versicherungs-
fall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung vor, so trifft
die Verpflichtung nach Satz 2 den zuständigen Versiche-
rungsträger. 5Die dem Versicherungsträger dadurch entste-
henden Kosten werden im Rahmen der von ihm erhobenen
Umlage gedeckt.

§ 33

Entschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

(1) 1Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben An-
spruch auf Ersatz von Auslagen und auf die Gewährung von
Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe einer Satzung. 2Die
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die von den Gemein-
den oder Landkreisen zu Lehrgängen an zentralen Ausbil-
dungseinrichtungen des Landes entsandt werden, erhalten
vom Land eine Reisekostenvergütung aus den für diesen
Zweck veranschlagten Landesmitteln nach § 28 Abs. 3.
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(2) 1Die Gemeinde hat einem Mitglied der Freiwilligen Feu-
erwehr auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen für
die Betreuung eines Kindes, welches das 10. Lebensjahr nicht
vollendet hat, zu ersetzen, soweit diese Aufwendungen not-
wendig waren, weil das Mitglied wegen des Feuerwehrdiens-
tes oder einer auf den Feuerwehrdienst zurückzuführenden
Erkrankung die Betreuung nicht selbst im gewohnten Umfang
wahrnehmen konnte. 2Durch Satzung sind Höchstbeträge
festzusetzen.

(3) 1Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, denen infol-
ge des Feuerwehrdienstes Leistungen der Bundesagentur für
Arbeit, die Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialhilfe
oder sonstige Unterstützungen oder Bezüge aus öffentlichen
Mitteln entgehen, hat die Gemeinde auf Antrag die entspre-
chenden Beträge in voller Höhe zu erstatten. 2§ 32 Abs. 2 Sät-
ze 4 und 5 gilt entsprechend.

(4) 1Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die weder von
Absatz 3 noch von § 32 Abs. 1 erfasst sind, hat die Gemeinde
auf Antrag den infolge des Feuerwehrdienstes entstandenen
nachgewiesenen Verdienstausfall zu ersetzen. 2Dies gilt auch
bei Arbeitsunfähigkeit, die auf den Feuerwehrdienst zurück-
zuführen ist, jedoch nur für die Dauer von höchstens sechs
Wochen. 3Durch Satzung sind Höchstbeträge festzusetzen.
4§ 32 Abs. 2 Sätze 4 und 5 gilt entsprechend.

(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 4 sind nicht
übertragbar.

(6) § 44 NKomVG findet keine Anwendung.

§ 34

Schadensersatz für Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr

1Sach- und Vermögensschäden, die einem Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr durch Ausübung des Feuerwehrdienstes
entstehen, sind von der Gemeinde zu ersetzen, es sei denn,
dass das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr den Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 2Entgange-
ner Gewinn ist nicht zu ersetzen. 3Schadensersatzansprüche
eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr gegen Dritte gehen
auf die Gemeinde über, soweit sie Ersatz geleistet hat.

§ 35

Schadensersatz und Entschädigungen für Dritte

(1) 1Sach- und Vermögensschäden, die einem Dritten da-
durch entstehen, dass ein Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr eine Sache des Dritten bei Ausübung des Feuer-
wehrdienstes benutzt und die Sache dabei zerstört oder be-
schädigt wird oder abhanden kommt, sind von der Gemeinde
zu ersetzen, es sei denn, dass das Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt hat. 2§ 34 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) 1Die Gemeinde, in deren Gebiet der Einsatz erfolgte, hat
der oder dem Verpflichteten

1. in den Fällen des § 24 Satz 2 Nr. 2 oder 3 Ersatz des ihr
oder ihm durch die Inanspruchnahme entstandenen Scha-
dens zu leisten und

2. in den Fällen des § 24 Satz 2 Nr. 4 oder 5 eine Entschädi-
gung für die Inanspruchnahme zu leisten,

es sei denn, dass die Inanspruchnahme zu ihrem oder seinem
Schutz oder zum Schutz ihrer oder seiner Haushalts- oder Be-
triebsangehörigen oder ihres oder seines Eigentums getroffen
worden ist. 2Entgangener Gewinn ist nicht zu ersetzen.

(3) Die Gemeinde kann Ersatz der ihr nach Absatz 2 ent-
standenen Kosten von demjenigen verlangen, der nach § 29
Abs. 2 bis 5 zur Zahlung von Gebühren oder zur Kostenerstat-
tung verpflichtet ist.

(4) Für Ansprüche nach den Absätzen 2 und 3 ist der or-
dentliche Rechtsweg gegeben.

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 36

Verordnungsermächtigung

(1) Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung zu regeln 

1. die Voraussetzungen für den Eintritt in den Dienst und die
Übertragung bestimmter Funktionen bei den Freiwilligen
Feuerwehren und den Werkfeuerwehren sowie über die
Gestaltung der Aus- und Fortbildung der Mitglieder Frei-
williger Feuerwehren und der Angehörigen der Werkfeu-
erwehren, 

2. die Mindeststärke, die Gliederung und die Mindestausrüs-
tung der Feuerwehren und der Kreisfeuerwehrbereitschaf-
ten,

3. das Tragen und die Gestaltung der Dienstkleidung, der
Dienstgrad- und Funktionsabzeichen, die Funktionsbe-
zeichnungen sowie die persönliche Ausrüstung der Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Ange-
hörigen der Werkfeuerwehren, 

4. die Durchführung der Brandverhütungsschau, die Bil-
dungsvoraussetzungen für Brandschutzprüferinnen und
Brandschutzprüfer sowie deren fachliche Ausbildung,

5. die Einzelheiten der Grundversorgung mit Löschwasser.

(2) Vor dem Erlass von Verordnungen und anderen allge-
meinen Regelungen, die die Feuerwehren betreffen, ist dem
Landesfeuerwehrverband Niedersachsen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

§ 37

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Abs. 2
Satz 1 die Dienstpflicht nicht erfüllt,

2. entgegen § 16 Abs. 5 der Gemeinde nicht über einen Ein-
satz der Werkfeuerwehr berichtet,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 24 Satz 2 Nrn. 1
bis 4 nicht nachkommt oder zuwiderhandelt,

4. entgegen § 26 Abs. 1 Satz 2 eine Brandsicherheitswache
nicht bei der Gemeinde anfordert,

5. entgegen § 26 Abs. 2 Satz 2 nicht für eine Brandsicher-
heitswache sorgt,

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Abs. 3  nicht
nachkommt oder zuwiderhandelt,

7. mit Stoffen, die leicht entzündlich sind, oder mit Stoffen,
die glimmen oder brennen, so umgeht, dass Menschen
oder erhebliche Sachwerte gefährdet werden,

8. in der Nähe von brandgefährdeten Transportmitteln mit
offenem Feuer oder Licht oder mit anderen Zündquellen
hantiert,

9. die vorgeschriebenen Feuerlöschgeräte nicht einsatzbe-
reit vorhält oder

10. einer Vorschrift in einer Verordnung oder kommunalen
Satzung zuwiderhandelt, die Ge- oder Verbote auf dem
Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes enthält, wenn
die Verordnung oder die Satzung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5 000 Euro geahndet werden.

§ 38

Anwendung anderer Vorschriften

Soweit dieses Gesetz keine abschließenden Regelungen ent-
hält, ist das Niedersächsische Gesetz über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung ergänzend anzuwenden. 
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§ 39

Einschränkung von Grundrechten

Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden die Grundrechte auf
körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes), auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des
Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 40

Übergangsvorschrift

Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt befindli-
chen Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrand-
meister, die das 63. Lebensjahr bereits vollendet haben, endet
die Amtszeit spätestens mit Ablauf des Monats, in dem sie das
65. Lebensjahr vollenden.

§ 41

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt das Niedersächsische Brandschutzge-
setz vom 8. März 1978 (Nds. GVBl. S. 233), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl.
S. 353), außer Kraft.

Hannover, den 18. Juli 2012 

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich und anderer Gesetze

Vom 18. Juli 2012 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich

Das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich in der
Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt
geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011
(Nds. GVBl. S. 353), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird am Ende der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt.

bb) Es wird die folgende Nummer 5 angefügt:

„5. von 4 600 000 Euro im Jahr 2012 und
3 200 000 Euro ab dem Jahr 2013 für Steuer-
ausfälle aufgrund des Steuervereinfachungs-
gesetzes 2011.“

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird der Betrag „6 665 000 Euro“
durch den Betrag „13 105 000 Euro“ ersetzt.

bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. 4 511 000 Euro zur Anpassung der Ausgleichs-
leistungen aufgrund bei kommunalen Körper-
schaften entfallender Aufgaben und“.

cc) In Nummer 3 wird am Ende das Wort „und“ durch
einen Punkt ersetzt.

dd) Nummer 4 wird gestrichen.

2. § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „50,8“ durch die Angabe
„49,2“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „49,2“ durch die Angabe
„50,8“ ersetzt.

3. In § 6 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Einnahmequellen“
durch das Wort „Finanzmittelquellen“ ersetzt.

4. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Bedarfsansatz

(1) 1Der Bedarfsansatz ergibt sich aus der Einwohner-
zahl des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, erhöht
um zusätzliche Einwohnerzahlen zur Berücksichtigung
der finanziellen Belastungen

1. für die Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch des Sozial-
gesetzbuchs und die Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs sowie

2. für die Schülerbeförderung und die Kreisstraßen.
2Die zusätzliche Einwohnerzahl für die finanzielle Belas-
tung nach Satz 1 Nr. 1 ergibt sich aus der Vervielfältigung
des Einwohnererhöhungswertes (Absatz 2 Satz 1) mit der
Verhältniszahl, die sich aus dem Verhältnis der nach Ab-
satz 3 ermittelten finanziellen Belastung des Landkreises
oder der kreisfreien Stadt zur nach Absatz 3 ermittelten
finanziellen Belastung aller Landkreise und kreisfreien
Städte errechnet. 3Die zusätzliche Einwohnerzahl für die

finanzielle Belastung nach Satz 1 Nr. 2 ergibt sich aus der
Vervielfältigung des Einwohnererhöhungswertes (Absatz 2
Satz 2) mit der Verhältniszahl, die sich aus dem Verhält-
nis der Fläche des Landkreises oder der kreisfreien Stadt
am 31. Dezember des Vorvorjahres zu der Fläche aller Land-
kreise und kreisfreien Städte zum selben Stichtag errechnet.

(2) 1Der Einwohnererhöhungswert zur Ermittlung der
zusätzlichen Einwohnerzahl für die finanzielle Belastung
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ergibt sich durch Teilung der
Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner der
Landkreise und kreisfreien Städte durch 59,6, dieses Er-
gebnis vervielfältigt mit 30,2. 2Der Einwohnererhöhungs-
wert zur Ermittlung der zusätzlichen Einwohnerzahl für
die finanzielle Belastung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ergibt
sich durch Teilung der Gesamtzahl der Einwohnerinnen
und Einwohner der Landkreise und kreisfreien Städte
durch 59,6, dieses Ergebnis vervielfältigt mit 10,2.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannte finanzielle Be-
lastung wird nach dem Durchschnitt der Auszahlungen
der letzten beiden vorvergangenen Haushaltsjahre für die
in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Leistungsarten jeweils
nach Abzug der Einzahlungen bei diesen Leistungsarten
sowie der Leistungen des Landes nach § 5 des Niedersäch-
sischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des
Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeldge-
setzes ermittelt.“

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. bei der Gewerbesteuer ein nach Absatz 2 bestimm-
ter Anteil der Messbeträge mit 90 vom Hundert des
mit den Messbeträgen gewogenen Durchschnitts
der Hebesätze aller Gemeinden mit weniger als
100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern im vor-
vergangenen Haushaltsjahr,“.

b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) 1Der Anteil nach Absatz 1 Nr. 2 errechnet sich aus
der Teilung des abgesenkten Durchschnittshebesatzes
durch den Durchschnittshebesatz. 2Der Durchschnitts-
hebesatz ergibt sich aus den mit den Messbeträgen
gewogenen Hebesätzen des vorvergangenen Haushalts-
jahres aller Gemeinden mit weniger als 100 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. 3Zur Ermittlung des
abgesenkten Durchschnittshebesatzes wird der Durch-
schnittshebesatz abgesenkt in Höhe des nach § 6 des
Gemeindefinanzreformgesetzes für Niedersachsen be-
stimmten Vervielfältigers in der für die Zeiträume gel-
tenden Fassung, die nach § 9 Abs. 1 für die Errechnung
der Messbeträge maßgebend sind; bei der Berechnung
der Steuerkraftzahlen für die Ermittlung der Schlüs-
selzuweisungen werden die einigungsbedingten An-
teile des Vervielfältigers um ein Drittel angehoben.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und erhält fol-
gende Fassung:

„(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die Gemeinden mit
100 000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der jeweilige ge-
wogene Durchschnitt der Hebesätze aller Gemeinden
mit 100 000 und mehr Einwohnerinnen und Einwoh-
nern der Berechnung der Steuerkraftzahlen für die
Grundsteuern A und B und der Steuerkraftzahlen für
die Gewerbesteuer zugrunde zu legen ist.“
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6. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Einnahmen“ durch das Wort
„Erträge“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

7. § 14 wird gestrichen.

8. In § 15 Abs. 1 wird das Wort „Einnahmen“ durch das Wort
„Erträge“ ersetzt.

9. In § 17 Satz 2 werden nach dem Wort „tritt“ die Worte
„zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen“ eingefügt.

10. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Einwendungen gegen den Bescheid sind auf dem
Verwaltungsrechtsweg geltend zu machen. 2Eines Vor-
verfahrens gemäß § 68 der Verwaltungsgerichtsord-
nung bedarf es nicht. 3Unrichtigkeiten sind bis zum
Ablauf des auf die endgültige Feststellung der Unrich-
tigkeit folgenden Haushaltsjahres angemessen auszu-
gleichen. 4Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 5Nachzah-
lungen werden vorab aus den Teilmassen der Gruppe
von Gebietskörperschaften geleistet, in denen sich die
Unrichtigkeit ausgewirkt hat; Erstattungen werden
entsprechend zugerechnet. 6Nachzahlungen und Er-
stattungen werden nicht verzinst.“

b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Die zur Berechnung der Zuweisungen nach
diesem Gesetz benötigten Daten, die nicht oder nicht
rechtzeitig aus amtlichen Statistiken entnommen wer-
den können, sind von den kommunalen Gebietskör-
perschaften zu melden. 2Darunter fallen

1. die Anzahl der Wohnungen, die von nicht kaser-
nierten Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte
zu dem nach § 17 maßgeblichen Zeitpunkt bewohnt
waren,

2. jeweils das in dem nach § 9 Abs. 1 bestimmten
Zeitraum in den Kassenbüchern vereinnahmte Ist-
aufkommen aus der Grundsteuer A, Grundsteuer B,
Gewerbesteuer sowie Anteilen der Spielbankabga-
be, kaufmännisch auf volle Euro-Beträge gerundet,
und

3. jeweils die in dem nach § 9 Abs. 1 bestimmten
Zeitraum zuletzt geltenden Hebesätze für Grund-
steuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer.

3Die Daten nach Satz 2 sollen elektronisch erhoben und
der verarbeitenden Stelle unter Verwendung beste-
hender Infrastruktur elektronisch übermittelt werden.
4Alles Weitere sowie den Zeitpunkt der Meldung be-
stimmt die nach Absatz 1 zuständige Behörde.“

11. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „und Erstattun-
gen der Verwaltungskosten der Ausgleichsämter“ ge-
strichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung „nach Absatz 2“
durch die Verweisung „nach § 15“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetzes

§ 2 des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes in der
Fassung vom 13. September 2007 (Nds. GVBl. S. 461), zuletzt
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011
(Nds. GVBl. S. 353), wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 8 wird am Ende das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

2. Der Nummer 9 wird ein Komma angefügt.

3. Nach Nummer 9 werden die folgenden Nummern 10 und 11
eingefügt:

„10. für das Haushaltsjahr 2012 für kreisfreie Städte 45,70
Euro und für Landkreise 49,75 Euro und

11. ab dem Haushaltsjahr 2013 für kreisfreie Städte 46,57
Euro und für Landkreise 50,70 Euro“.

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes

§ 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in
der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2011
(Nds. GVBl. S. 471), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchst. a wird die Verweisung „§ 2“
durch die Verweisung „§ 2 Abs. 1“ ersetzt.

b) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird die Verweisung „§§ 140, 145
bis 149“ durch die Verweisung „§§ 140, 145 bis 147,
148 und 149“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Verweisung „§§ 193,“ durch
die Verweisung „§ 193 Abs. 1 ohne die Worte ,und
bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 147 a‘ und
Abs. 2 sowie die §§“ ersetzt.

2. In Absatz 3 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „2 Abs. 1
bis 8, §§“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vom
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 252),
wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Einnahmen“ durch das
Wort „Erträge“ ersetzt.

2. § 111 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen und Beiträgen für öffentliche Spielplätze besteht nicht.“

3. § 116 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Satz 1 Nrn. 1 und 3 gilt für Samtgemeinden, Landkreise
und die Region Hannover entsprechend.“

4. § 164 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„(7) 1Die Region Hannover hat den betroffenen regionsan-
gehörigen Gemeinden 90 Prozent der notwendigen, pauscha-
liert zu berechnenden Verwaltungskosten für die Aufgaben
zu erstatten, die die Gemeinden nach den Absätzen 3 und 4
übernommen haben. 2Die Region Hannover erstattet den
Gemeinden jedoch höchstens einen Betrag in Höhe der bei
ihr durch diese Aufgabenübertragung ersparten Verwal-
tungskosten, soweit diese nicht zuvor durch Erträge gedeckt
waren. 3Soweit in den Gemeinden die Verwaltungskosten
durch andere Erträge gedeckt sind oder gedeckt werden
können, sind sie nicht zu erstatten. 4Die Gemeinden können
mit der Region Hannover den Ausgleich der Verwaltungs-
kosten auch abweichend vereinbaren oder ganz auf ihn
verzichten.“
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5. § 166 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Die Region Hannover erhält vom Land für die Er-
füllung von Aufgaben, für die sie über die Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises der Landkreise hinaus seit
dem 1. Januar 2005 erstmals anstelle einer staatlichen
Behörde zuständig ist, einen Ausgleich ihrer nicht durch
Erträge gedeckten notwendigen Kosten. 2Das Land kann
die Kosten nach Pauschalsätzen berechnen; sie setzen
sich zusammen aus Verwaltungskosten und Zweckkos-
ten.“

b) In Absatz 3 Satz 5 werden das Wort „Einnahmen“ durch
das Wort „Erträge“ und das Wort „Ausgaben“ durch das
Wort „Aufwendungen“ ersetzt.

6. In § 169 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Ausgabenbelastung“
durch die Worte „finanzielle Belastung“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit

In § 16 Abs. 3 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 21. Dezem-

ber 2011 (Nds. GVBl. S. 493) werden nach dem Wort „Eigenbe-
triebe“ die Worte „sowie die Vorschriften über die Aufstellung
des konsolidierten Gesamtabschlusses für Kommunen“ einge-
fügt.

Artikel 6

Aufhebung des Niedersächsischen Gesetzes 
zur Ausführung des Gesetzes über Personalausweise

Das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Gesetzes
über Personalausweise vom 30. November 1987 (Nds. GVBl.
S. 211), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
21. November 1997 (Nds. GVBl. S. 481), wird aufgehoben.

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in
Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 Nrn. 7 und 11
Buchst. a am 1. Januar 2013 und Artikel 6 am Tag nach der
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

Hannover, den 18. Juli 2012

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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